
 

 

  

 

 

E i n l a d u n g 

 

Hiermit lade ich Sie zur 34. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzaus-

schusses ein, die am 

 

Dienstag, dem 10. März 2020, um 19:30 Uhr, 

 

im Sitzungssaal des Rathauses in Elmpt stattfindet. 

 

Tagesordnung 

 

Öffentlicher Teil 

 

1) Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 1412-2014/2020 

 

2) Vorläufergruppe zur Kinderbetreuung im Ortsteil Niederkrüchten 1434-2014/2020 

 

3) Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 1399-2014/2020 

 

4) Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 1433-2014/2020 

 

5) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 

(EGE) 

1437-2014/2020 

 

6) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1435-2014/2020 

 

7) Mitteilungen des Bürgermeisters  
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Nichtöffentlicher Teil 

 

8) Vermarktung der katholischen Grundschule Niederkrüchten 1432-2014/2020 

 

9) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 

(EGE) 

1438-2014/2020 

 

10) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1436-2014/2020 

 

11) Mitteilungen des Bürgermeisters  

 

 

 
 
 

 

 

 

B e k a n n t m a c h u n q 

 

Die vorstehende Einladung zur 34. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanz-

ausschusses am 10. März 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

 Niederkrüchten, den 03. März 2020 

        Der Bürgermeister 

 

 

gez. Wassong 

 

Ausgehängt am: 03. März 2020 

Abgenommen am: 

 Niederkrüchten, den 03. März 2020 

Der Bürgermeister 

  

 

gez.  Wassong 



 

 

 

Niederschrift 

 

über die 34. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses 

der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 10. März 2020 

Sitzungslokal: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal 

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:10 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz  

2.  Ausschussmitglied Coenen, Theodor  

3.  Ausschussmitglied Fonger, Wolfgang  

4.  Ausschussmitglied Goertz, Marco  

5.  Ausschussmitglied Gumbel, Lars  

6.  Ausschussmitglied Korth, Helga  

7.  Ausschussmitglied Lachmann, Jörg  

8.  Ausschussmitglied Mankau, Wilhelm  

9.  Ausschussmitglied Michiels, Walter  vertritt Tekolf, Michael 

10.  Ausschussmitglied Niggemeyer, Thomas  

11.  Ausschussmitglied Rütten, Thomas  

12.  Ausschussmitglied Schmitz, Manfred  

13.  Ausschussmitglied Schouren, Marion  

14.  Ausschussmitglied Siegers, Beate  vertritt Degenhardt, Anja 

15.  Ausschussmitglied Soltysiak, Horst  

16.  Ausschussmitglied Szallies, Christoph  

17.  Ausschussmitglied Wahlenberg, Johannes  
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Seitens der Verwaltung: 

1. Herr Schippers  

2. Herr Bonus  

3. Frau Schrievers  

4. Frau Baier 

5. Herr Kriegers 

 

 

Auf besondere Einladung: 

Dr. Ing. Egbert Dransfeld, Institut für Bodenmanagement, Dortmund zu Punkt 1 der Tagesord-

nung 

 

 

Es fehlen: 

1.  Ausschussmitglied Degenhardt, Anja   

2.  Ausschussmitglied Lasenga, Jürgen   

3.  Ausschussmitglied Tekolf, Michael   
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Öffentlicher Teil 

 

1) Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 1412-2014/2020 

2) Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 1399-2014/2020 

3) Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 1433-2014/2020 

4) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 

(EGE) 

1437-2014/2020 

5) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1435-2014/2020 

6) Mitteilungen des Bürgermeisters  

 

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu 

dieser Sitzung durch Einladung vom 03. März 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist. 

 

Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung schlägt Bürgermeister Was-

song vor, den Tagesordnungspunkt 2 „Vorläufergruppe zur Kinderbetreuung im Ortsteil Nieder-

krüchten“ von der Tagesordnung abzusetzen, da die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht 

worden seien. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, den Tagesordnungspunkt 2 von der 

Tagesordnung abzusetzen. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 1412-2014/2020 

  

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 21. Mai 2019 einstim-

mig beschlossen, eine verbindliche Bauleitplanung zur Ausweisung von Bauland künf-

tig grundsätzlich nur dann einzuleiten, wenn die Gemeinde Niederkrüchten Eigentüme-

rin der Grundstücke im Baugebiet ist.  

Die Umsetzung des Masterplanes Wohnen sowie die Eckpunkte zur strategischen Aus-

richtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ erfordern die Ein-

führung eines Baulandmanagements, damit die Gemeinde Niederkrüchten in die Lage 

versetzt wird, Baulandentwicklung und Baulandvermarktung strategisch steuern zu 

können. 

Nachdem am 10. Juli 2019 mit Herrn Dr. Dransfeld vom Institut für Bodenmanagement 

eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder des Rates, des Planungs-, Verkehrs- 

und Umweltausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremden-

verkehr, Forst und Liegenschaften durchgeführt wurde, hat der Rat in seiner Sitzung 

am 24. September 2019 beschlossen, den Auftrag an das Institut für Bodenmanage-

ment zur Erarbeitung der Strategie für das Baulandmanagement zu erteilen. 

Der erarbeitete Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement in Nieder-

krüchten, der im Kern die zukünftige strategische Vorgehensweise bei der Bereitstel-

lung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes und die entsprechenden Modalitäten für 

die Umsetzung festlegt, liegt nunmehr vor. Ergänzend wurde das Papier Grundlagen 

durch Herrn Dr. Dransfeld vorgelegt, in dem u. a. allgemeine Ausführungen zur bisheri-

gen Vorgehensweise der Baulandbereitstellung in der Gemeinde enthalten sind und in 

dem die Notwendigkeit eines Baulandmanagements verdeutlicht wird. 

Zur Umsetzung eines Baulandmanagements ist es unumgänglich, dass die Verwaltung 

im Rahmen des Grundsatzbeschlusses jederzeit und auch - falls erforderlich - kurzfris-

tig handlungsfähig ist.  

Der Grundsatzbeschluss sowie die Grundlagen zum Baulandmanagement liegen je-

dem Ausschussmitglied vor.  

Dr. Dransfeld erläutert ausführlich den Sachverhalt und geht dabei insbesondere auf 

die Zielsetzungen, die Wege der Baulandbereitstellung, die Grundsätze sowie die Mo-

dalitäten und Vorgehensweisen des kommunalen Baulandmanagements in Nieder-
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krüchten ein. 

 

Sodann beantwortet Dr. Dransfeld Fragen der Ausschussmitglieder Szallies und Sie-

gers zum Thema Erbbaurecht und führt aus, dass die Anwendung des Erbbaurechts 

den Zielen des kommunalen Zwischenerwerbs widerspräche. Im Anschluss daran be-

antwortet Dr. Dransfeld Fragen des Ausschussmitglieds Mankau zu Sozialzielen, Opti-

onsmodellen und Rückübertragungsmodalitäten. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg spricht sich für den Grundsatzbeschluss sowie die vor-

liegenden Grundlagen aus und begründet dies. 

 

Bürgermeister Wassong weist darauf hin, dass die Gemeinde das Thema Baulandma-

nagement inhaltlich neu besetze und daher hierzu eine richtungsweisende politische 

Entscheidung erforderlich sei.  

 

Sodann geht Dr. Dransfeld auf Fragen des Ausschussmitglieds Coenen zur Durchfüh-

rung von Bauleitplanverfahren ein, die sich auf einen Geltungsbereich von unter 2.000 

qm beziehen. 

 

Dr. Dransfeld weist abschließend darauf hin, dass alle am Baulandmanagement Betei-

ligten sich für dieses Konzept eines transparenten und nachvollziehbaren Verfahrens 

mit einem Eigenbeitrag der Grundstückseigentümer aussprechen müssten, damit die 

dahinterstehende Strategie auf Dauer beibehalten werden könne. 

 

Frau Schrievers beantwortet sodann eine Frage des Ausschussmitglieds Gumbel zu 

möglichen Grunderwerbskosten und sagt, die entsprechende Veranschlagung werde 

Teil der Haushaltsberatungen sein.  

 

Ausschussmitglied Szallies spricht sich dafür aus, dass die Verwaltung halbjährlich 

über den Sachstand berichten solle. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg sagt abschließend, dass jeweils eine städtebauliche 

Kalkulation vor einer Ratsentscheidung betr. projektbezogener Zwischenerwerbe vor-

zulegen sei.  
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Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde Nie-

derkrüchten erfolgt zukünftig nach den jedem Ausschussmitglied vorliegenden fest-

gelegten Zielen, Grundsätzen und Modalitäten zur Vorgehensweise. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des Grundsatzbeschlusses die ent-

sprechenden Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwi-

schenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen.  

3. Die Verwaltung soll halbjährlich über den Sachstand berichten. 

4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den gemeindli-

chen Haushalt einzustellen. 

 
 

2) Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 1399-2014/2020 

  

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 die Vierte Satzung zur Änderung 

der Hauptsatzung erlassen und in § 3 a der Hauptsatzung die Bestellung einer/eines 

Behindertenbeauftragten beschlossen. 

 

Die Aufgaben der/des Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken 

sich auf alle Bereiche der Gemeinde. 

 

Der/Die Behindertenbeauftragte nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 

 

- Ansprechperson, Beratung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit 

Behinderung auf Gemeindeebene 

- Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, der Beschäftigten der Gemeinde 

Niederkrüchten sowie der politischen Vertreter für Probleme, mit denen sich Men-

schen mit Behinderung konfrontiert sehen 

- Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Beschäftigten und der Politik bei der 

Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (BGG NRW) 

- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 

Niederkrüchten bei der Ausführung des BGG NRW im konkreten Verwaltungsver-

fahren unter Einbeziehung der Schwerbehindertenvertretung der Gemeinde Nie-

derkrüchten  

 

Die Aufzählung ist zunächst nicht abschließend und kann gemeinsam durch die Behin-
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dertenbeauftragte/den Behindertenbeauftragten und den Bürgermeister weiterentwi-

ckelt werden. Im Einzelfall kann sich der Aufgabeninhalt verändern. 

 

Bürgermeister Wassong hat im Vorfeld einer möglichen Bestellung eines Behinderten-

beauftragten mit Herrn Frank Lamp, Hauptstraße 168, 41372 Niederkrüchten, Gesprä-

che über Aufgaben und Befugnisse des Behindertenbeauftragten geführt. Im Falle ei-

ner Bestellung wäre Herr Frank Lamp bereit, die Aufgaben eines Behindertenbeauf-

tragten wahrzunehmen. 

 

Als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen wird Herr Lamp 

als Behindertenbeauftragter zukünftig an jedem 1. Mittwoch im Monat Sprechstunden 

im Rathaus durchführen.  

 

Für die Tätigkeiten als Behindertenbeauftragter erhält Herr Lamp eine vom Rat festzu-

setzende Aufwandsentschädigung. Die Behindertenbeauftragte der Gemeinde 

Schwalmtal erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,00 EUR 

zuzüglich einer Sachmittelpauschale in Höhe von 360,00 EUR. Die Verwaltung hält 

eine jährliche Aufwandsentschädigung für Herrn Lamp in Höhe von 750,00 EUR für 

angemessen. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Herr Frank Lamp wird mit Wirkung vom 1. April 2020 zum ehrenamtlichen Behinder-

tenbeauftragten der Gemeinde Niederkrüchten gemäß den Vorgaben des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Nie-

derkrüchten bestellt. Herr Lamp erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jähr-

lich 750,00 EUR. 

 
 

3) Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 1433-2014/2020 

  

Aufgrund des im Jahr 2019 sehr erfolgreich verlaufenen Sommerfreizeitangebots ist 

vorgesehen, in der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 erneut eine 

ähnliche Veranstaltung durchzuführen. Herr Klaus Amberg, Mittelstraße 83, 41372 Nie-

derkrüchten, wird als verantwortlicher Veranstalter fungieren und gemeinsam mit ande-

ren Akteuren das gastronomische Angebot sicherstellen. Wie im Vorjahr würde ein 

ortsansässiges Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde Nie-

derkrüchten einen Sandplatz herrichten. Frau Anna Shara Luckow wird hier adäquates 
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Fitnesstraining und Bewegungstherapie anbieten. Im Übrigen steht der Sandplatz den 

ortsansässigen Sportvereinen und Jugendfreizeiteinrichtungen wie gewohnt zur Verfü-

gung.  

 

Zum Schutz vor möglichen Lärmbelästigungen gelten folgende Veranstaltungszeiten:  

 

Montag: Ruhetag 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Freitag und Samstag: 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

Sonntag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 

Die Kosten der Veranstaltung „Lütterbeach“ 2020 werden überwiegend durch Werbe-

einnahmen und Sponsoring finanziert.  

 

Nach kurzer Aussprache, an der sich die Ausschussmitglieder Szallies, Wahlenberg 

und Lachmann sowie Bürgermeister Wassong und Herr Schippers beteiligen, fasst der 

Haupt- und Finanzausschuss einstimmig folgenden Beschluss:  

 

In der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 wird wie im Sachverhalt 

dargestellt das Sommerfreizeitangebot „Lütterbeach“ 2020 durchgeführt. Die Gemeinde 

wird bei Bedarf die erforderliche organisatorische Unterstützung leisten.  

 
 

4) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 

(EGE) 

1437-2014/2020 

  

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses soll die Thematik Entwicklungsge-

sellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE) als fester Tagesordnungs-

punkt in die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses aufgenommen werden.  

 

Es liegen keine Mitteilungen vor. 

 
 

5) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1435-2014/2020 

  

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses soll die Thematik „Unterbringung 

und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ als fester Tagesordnungspunkt in 

die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses aufgenommen werden. 
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Es liegen keine Mitteilungen vor. 

 
 

6) Mitteilungen des Bürgermeisters  

  

6.1 Bürgermeister Wassong teilt mit, dass die Deutsche Post beabsichtige, ab  

6. April 2020 in Niederkrüchten, Mittelstraße 60, eine Filiale zu eröffnen.  

 

6.2 Bürgermeister Wassong gibt betr. Verbreitung des Corona-Virus die seitens der 

Verwaltung beabsichtigten Maßnahmen und Handlungshinweise bekannt.  

 
 

 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung. 
 

 

 

 

 

gez. Wassong  gez. Bonus 

Bürgermeister  Schriftführer 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 28.02.2020 
Der Bürgermeister 
Finanzmanagement und Liegenschaften 
Aktenzeichen: 23 20 00 
 

Vorlagen-Nr.  1412-2014/2020 

Sachbearbeiter: Britta Baier 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2020  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 24.03.2020  

 

 

Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 

 

Sachverhalt: 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 21. Mai 2019 einstimmig be-

schlossen, eine verbindliche Bauleitplanung zur Ausweisung von Bauland künftig grundsätzlich 

nur dann einzuleiten, wenn die Gemeinde Niederkrüchten Eigentümerin der Grundstücke im 

Baugebiet ist.  

Die Umsetzung des Masterplanes Wohnen sowie die Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung 

der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ erfordern die Einführung eines Bau-

landmanagements, damit die Gemeinde Niederkrüchten in die Lage versetzt wird, Baulandent-

wicklung und Baulandvermarktung strategisch steuern zu können. 

Nachdem am 10. Juli 2019 mit Herrn Dr. Dransfeld vom Institut für Bodenmanagement eine 

Informationsveranstaltung für die Mitglieder des Rates, des Planungs-, Verkehrs- und Umwelt-

ausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst und Lie-

genschaften durchgeführt wurde, hat der Rat in seiner Sitzung am 24.09.2019 beschlossen, 

den Auftrag an das Institut für Bodenmanagement zur Erarbeitung der Strategie für das Bau-

landmanagement zu erteilen. 

Der erarbeitete Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement in Niederkrüchten, 

der im Kern die zukünftige strategische Vorgehensweise bei der Bereitstellung und Entwicklung 

neuen Wohnbaulandes und die entsprechenden Modalitäten für die Umsetzung festlegt, liegt 

nunmehr vor. Ergänzend wurde das Papier „Grundlagen“ durch Herrn Dr. Dransfeld vorgelegt, 

in dem u. a. allgemeine Ausführungen zur bisherigen Vorgehensweise der Baulandbereitstel-

lung in der Gemeinde enthalten sind und in dem die Notwendigkeit eines Baulandmanagements 

verdeutlicht wird. 
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Zur Umsetzung eines Baulandmanagements ist es unumgänglich, dass die Verwaltung im 

Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ jederzeit und auch - falls erforderlich - kurzfristig hand-

lungsfähig ist.  

Herr Dr. Dransfeld wird in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses den „Grundsatzbe-

schluss“ (Anlage 1) erläutern und für Fragen der Ausschussmitglieder zur Verfügung stehen.  

Der „Grundsatzbeschluss“ (Anlage 1) sowie die „Grundlagen“ (Anlage 2) sind der Sitzungsvor-

lage beigefügt.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde Niederkrüchten 

erfolgt zukünftig nach den in der Anlage 1 festgelegten Zielen, Grundsätzen und Modalitäten 

zur Vorgehensweise. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ die entsprechen-

den Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der 

Rat in Kenntnis zu setzen.  

 

3. Die Verwaltung soll jährlich über den Sachstand berichten. 

4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den gemeindlichen 

Haushalt einzustellen. 

 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Grundsatzbeschluss 
2. Grundlagen 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
7.000240 „Grundstückserwerb“/78210000 

Kosten der Maßnahme in Euro derzeit noch unbekannt 

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Baulandmanagement in 
Niederkrüchten 

 

– Grundsatzbeschluss – 

 

 

 

erarbeitet im Auftrag der 

Gemeinde Niederkrüchten 

 

vom 

Institut für Bodenmanagement 

- IBoMa - 

Dr.-Ing. Egbert Dransfeld 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet von: Dr.-Ing. Egbert Dransfeld 

 

 

 

Dortmund, im  Februar 2020
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BAULANDMANAGEMENT IN NIEDERKRÜCHTEN – BAULANDBESCHLUSS

GRUNDSATZBESCHLUSS ZUM 

KOMMUNALEN BAULANDMANAGEMENT 

IN NIEDERKRÜCHTEN 

PRÄAMBEL 

Die Gemeinde Niederkrüchten im Kreis Viersen möchte das Thema Baulandmanagement inhalt-

lich neu besetzen und in einem Baulandbeschluss niederschreiben.  

Das Wohnbaulandpreisniveau in Niederkrüchten liegt im Vergleich zu den anderen kreisangehöri-

gen Gemeinden oder Städten im Kreis Viersen noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. 

In Teilbereichen der Gemeinde, insbesondere im Osten Niederkrüchtens war in den letzten Jah-

ren ein steigendes Bodenrichtwertniveau zu konstatieren. Perspektivisch ist anzunehmen, dass 

das Bodenwertniveau steigen wird, z. B. aufgrund verstärkter Nachfrage nach Bauland für junge 

Familien aus anderen Gemeinden des Kreises Viersen.  

Für die Gemeinde Niederkrüchten wird mittelfristig ein moderates Bevölkerungswachstum vor-

hergesagt, das durch einen sehr stark ansteigenden Anteil von Personen im Alter von 65 Jahren 

und älter zu Stande kommt. Auch für diese Altersgruppen möchte die Gemeinde Niederkrüchten 

tätig werden und ein attraktives Angebot für Menschen schaffen, die im Alter ihr Eigentum wei-

tergeben und altersgerechten, barrierefreien Wohnraum nachfragen. 

Der jüngst erstellte „Masterplan Wohnen“ konstatiert z. B. für die nächsten 10 Jahre einen zu-

sätzlichen Bedarf an ca. 1.000 Wohneinheiten, der nur zum Teil durch wenig vorhandene Bau-

land-Reserven und auch nur für die nächsten 3–4 Jahre gedeckt wäre. Es besteht mithin eine 

deutlich spürbare Nachfrage an Baulandflächen. 

Die Gemeinde Niederkrüchten muss zusätzlich aber auch für mögliche Zuzugswillige attraktiv 

werden, ohne dabei die eigene Bevölkerung zu vernachlässigen. Ansonsten verliert die Gemeinde 

tendenziell wichtige Haushaltsgruppen und es fällt schwer, Haushalte von außerhalb (neu) zu 

gewinnen. Dies hat darüber hinaus auch den negativen Effekt, dass die Gemeinde mittel- und 

langfristig Haushaltseinnahmen verliert bzw. auf sie verzichtet (z. B. Einkommensteueranteile, 

Grundsteuer, Zweckzuweisungen, etc.). Diese Entwicklungen erschweren gerade auch vielen 

Einheimischen den Zugang zum Eigentum.  

Ein weiterer Problemfaktor ist die Angebotsplanung. Was nützt es, wenn Baulücken (neu) produ-

ziert werden, diese aber nicht bebaut werden und somit eine Entspannung des Marktes verhin-

dert wird. Manche Baulücken, die eine attraktive Weiterentwicklung des Gemeindebildes verhin-

dern, befinden sich in Privathand und lassen sich nicht mobilisieren, führen aber gleichzeitig zu 

verminderter Ausweisung neuer Bauflächen.  

Die Gemeinde Niederkrüchten wünscht sich daher deutlich mehr Steuerungseinfluss bei der künf-

tigen Wohnbaulandentwicklung.  

Vor diesem Hintergrund ist die Gemeinde Niederkrüchten bestrebt, insgesamt einen möglichst 

großen ordnungspolitischen Steuerungseinfluss bei der Wohnraumversorgung wiederzugewinnen 

und zu wahren. Die Baulandbereitstellungspolitik ist hierzu eine Schlüsselstelle. 
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Zur einheitlichen Steuerung des künftigen Baulandmanagements in Niederkrüchten ist es daher 

zweckmäßig und zielführend, einen Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement zu fassen, der 

die Eckpunkte des zukünftigen Vorgehens für alle Beteiligten festlegt. 

I ZIELSETZUNG 

Als Kernziel möchte die Gemeinde Niederkrüchten umfassenden Steuerungseinfluss auf die Ent-

wicklung und Vergabe von Grundstücken im Gemeindegebiet erlangen.  

Insbesondere hat sich die Gemeinde Niederkrüchten das Ziel gesetzt, auch die Deckung des 

Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung sicherzustellen und dabei insbesondere junge Fa-

milien mit Kindern zu fördern.  

Zur Realisierung des Kernziels sollen die folgenden Haupt- und Detailziele erreicht werden. 

A Hauptziele 

Die Gründe und Ziele für ein neues Baulandmanagement in Niederkrüchten lauten vorrangig: 

a) Soziale Aspekte in der Wohnraumversorgung, 

b) Berücksichtigung von Einheimischen, 

c) Dämpfung der Bodenpreise, 

d) Mobilisierung der Wohnbaulandpotentiale, 

e) Refinanzierung der Baulandproduktionskosten unter Teilverzicht auf Bodenwertsteigerun-

gen. 

B Detailziele 

 Soziale Ziele 

 Vereinfachter Zugang für „junge Familien“, „Einheimische“ und „Schwellenhaushalte“ 

zum Eigentum  

 Ausreichendes Angebot an altersgerechten, barrierefreien Wohnraum. 

 Schaffung attraktiver Angebote für Zuwanderungswillige. 

 Ausreichendes Angebot an geförderten Wohnraum. 

 Sozialverträgliche Mietpreisgestaltung. 

 Vermeidung von Verdrängungsprozessen in Nachbargemeinden. 

 Ökonomische Ziele 

 Beschleunigung der Baulandentwicklung. 

 Stabilisierung und „Dämpfung“ der Baulandpreise für das Wohnen durch eine Auswei-

tung des Baulandangebots und die Vergabe von Grundstücken durch die Gemeinde. 

 Verhinderung von neuen Baulücken. 

 Angemessene Beteiligung der „Alteigentümer“ an der Wertschöpfung unter Teilverzicht 

auf Wertsteigerung. 

 Refinanzierung der Folgekosten. 
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 Stadtplanerische Ziele 

 Vermeidung von Baulücken. 

 Verbesserte Auslastung vorhandener Infrastruktur. 

 Ökologische Ziele 

 Vermeidung von Zersiedlungstendenzen. 

 Verminderte Freirauminanspruchnahme (z. B. durch verstärkte Innenentwicklung). 

II VERFAHRENSWEGE 

Als Weg der Baulandbereitstellung wird ausschließlich der kommunale Zwischenerwerb 

verfolgt. 

 Der freihändige Erwerb kann nach kurz- und langfristigen Zwischenerwerb differenziert 

werden.  

 Beim kurzfristigen Zwischenerwerb handelt es sich um einen projektbezogenen Zwischen-

erwerb. Die Gemeinde versucht, in Gebieten mit Planungsabsichten die Grundstücke frei-

händig zu erwerben. 

 Der langfristige Zwischenerwerb unterscheidet sich davon erheblich und wird auch als lang-

fristige Bodenvorratspolitik bezeichnet. Die Gemeinde Niederkrüchten kauft bei dieser Stra-

tegie Flächen auf, für die derzeit keine Planungsabsichten bestehen. Eine bauliche Entwick-

lung kann sich jedoch zu einem späteren, bislang nicht absehbaren Zeitpunkt ergeben. Auf 

diese Art erworbene Flächen können außerdem als Tauschflächen bei konkreten Projekten 

oder als ökologische Ausgleichsflächen verwendet werden. 

 Neben dem Erwerb der benötigten Flächen ist auch ein Tausch mit im Eigentum der Ge-

meinde stehenden Flächen möglich.  

 Beim freihändigen Erwerb kann die Gemeinde die Flächenverfügbarkeit auch über Options-

verträge – das bezeichnet notariell unterbreitete Kaufangebote – sichern. Ist der Erwerb zu 

einem späteren Zeitpunkt in rechtlich bindender Form sichergestellt, kann die Gemeinde 

früher mit der Baugebietsentwicklung beginnen. Dieser Weg ist insbesondere bei größeren 

Baugebieten zu wählen, um das finanzielle Risiko einer Planungsaufgabe zu minimieren. 

III GRUNDSÄTZE 

 Die Regelungen, die in diesem Beschluss festgehalten sind, beziehen sich ausschließlich auf 

neu zu schaffendes Baurecht für Wohnen oder auf Fälle, bei denen die Nutzungsart geän-

dert wird, die neue Nutzung dem Wohnen dient und hierdurch ein signifikanter Wertzu-

wachs (Wertsteigerung > 50 %) entsteht. 

 Fälle, in denen das Baurecht am Stichtag (30.06.2020) bereits vorhanden ist oder vor-

handenes Baurecht nicht wesentlich geändert werden soll bzw. bereits mit Bauleitplanver-

fahren begonnen wurden, sind hiervon nicht betroffen.  

Grundsätze des Niederkrüchtener Baulandmanagements gelten gleichwohl auch in den Fäl-

len, bei denen das zum Stichtag 30.06.2020 geltende Baurecht (später) aufgehoben  oder 

teilaufgehoben werden sollte, die Schaffung des neuen Baurechtes auf selbigen Flächen 
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aber erst mit einem Zeitabstand (z. B. nach einigen Jahren) – nach Aufhebung des alten 

Baurechtes – erfolgen würde. 

 Die Gemeinde Niederkrüchten leitet unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 BauGB neue 

städtebauliche Planungen nur dann ein, wenn die Flächen zu 100 % im Eigentum der Ge-

meinde Niederkrüchten stehen. Sollten diese Voraussetzung nicht gegeben sein, so wird 

die Planung nicht bzw. nur eine Teilrealisierung der Planung, d. h. nur eine Realisierung der 

Planung in den Bereichen des Plangebietes, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, 

weiterverfolgt.  

 Bei allen Baulandentwicklungen ist der unter II aufgeführte Verfahrensweg einzuhalten. 

Lediglich bei Bauleitplanverfahren, die sich auf einen Geltungsbereich von unter 2.000 m² 

beziehen, wird die Anwendung des Baulandmanagementbeschlusses ausgeschlossen. 

 Die bauliche Umsetzung im Rahmen des kommunalen Zwischenerwerbs 

Jeder Erwerber gemeindeeigenen Baulandes hat innerhalb einer Frist von 5 Jahren – nach 

Vertragsabschluss und Sicherung der Erschließung – die Bebauung soweit zu vollenden, 

dass eine zweckmäßige Nutzung der Baulichkeiten möglich ist.  

Für den Fall der Nichteinhaltung wird der Gemeinde für das Baugrundstück bzw. für die 

Baugrundstücke ein Rückerwerbsrecht zum ursprünglichen Verkaufspreis eingeräumt; die-

ses Rückerwerbsrecht wird grundbuchlich gesichert. Alle Rückübertragungskosten trägt 

der/die Rückübertragende. 

 Rückübertragungsmöglichkeit im Rahmen des kommunalen Zwischenerwerbs 

Jeder (Alt-)Eigentümer erhält auf Wunsch – abhängig von der Größe der abgegebenen 

bzw. veräußerten Flächen – eine Option auf Übertragung von mindestens einem Baugrund-

stück, nach Planungsabschluss und Erschließung zu dem gleichen Veräußerungspreis wie 

die sonstigen, voll erschlossenen baureifen Grundstücke, mit der Auflage einer Bebauung 

innerhalb von 5 Jahren nach Rückübertragung. 

Bei der Ausübung der Möglichkeit zur Rückübertragung ist die Größe der eingebrachten 

bzw. aufgekauften Flächen sowie die Relation zur Größe des gesamten Plangebiets und zur 

Größe des vorgesehenen Nettobaulands zu beachten: Die eingebrachte bzw. angekaufte 

Fläche  muss für eine Rückübertragung mindestens 2.500 m² betragen. Insgesamt darf bis 

zu 25 %  der eingebrachten Fläche (Bruttobauland) an den Alteigentümer übertragen wer-

den, maximal jedoch zwei Baulandgrundstücke für eine Einfamilienhausbebauung (Netto-

bauland). 

Für den Fall der Nichteinhaltung wird der Gemeinde für das Baugrundstück bzw. die Bau-

grundstücke ein Ankaufsrecht zum ursprünglichen Verkaufspreis eingeräumt; dieses Kauf-

recht wird grundbuchlich gesichert. Alle Rückübertragungskosten trägt der/die Rücküber-

tragende. 
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IV KOSTENBETEILIGUNG BEI DER BAULANDBEREITSTELLUNG 

A Allgemeines 

 Die Grundstückseigentümer und Investoren sollen an den Folgekosten der Baulandentwick-

lung – insbesondere an den Kosten der technischen und sozialen Infrastruktur – beteiligt 

werden. Dies wird durch einen Teilverzicht auf planungsbedingte Bodenwertsteigerungen 

gewährleistet. 

 Es sind städtebauliche und bodenwirtschaftliche (Vor-)Kalkulationen zu entwickeln. 

B Regelung beim kommunalen Zwischenerwerb 

 Die Gemeinde erwirbt die zu entwickelnden Grundstücke und refinanziert die Kosten der 

Baulandentwicklung aus der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Der kalkulierte 

Ankaufspreis ergibt sich aus der städtebaulichen bzw. bodenwirtschaftlichen (Vor-)Kalkula-

tion. 

 Bei (Alt-)Eigentümern, die ihr Recht auf Rückübertragung wahrnehmen wollen, kann die 

Gemeinde die „rück zu übertragenden Baugrundstücke“ wertlich mit dem Ankaufspreis ver-

rechnen. 

C Städtebauliche/bodenwirtschaftliche (Vor-)Kalkulation zur Ermittlung der An-

kaufspreise 

 Der jeweils zu zahlende Ankaufspreis wird für jedes Baugebiet separat bestimmt. Bei der 

Berechnung des Ankaufspreises werden grundsätzlich sämtliche Kosten, die vom Bauvor-

haben hervorgerufen werden oder Voraussetzung für die Bauverwirklichung sind, berück-

sichtigt. Bei den gezahlten Preisen handelt es sich um, im Rahmen einer städtebaulichen 

Kalkulation errechnete, kostendeckende und tragfähige Ankaufspreise. 

 Ausgehend vom kalkulierten durchschnittlichen Verkaufspreis je Baugebiet sind die folgen-

den Positionen in Abzug zu bringen: 

 Flächenabzug: Die Höhe des Flächenabzugs (f-Anteil) für Verkehrs- und Grünflächen, 

für Infrastruktureinrichtungen und für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Plangebiet 

ist anhand des städtebaulichen Entwurfs abzugreifen oder pauschal nach Erfahrungs-

werten zu schätzen und prozentual vom Ausgangswert abzuziehen. 

 Technische Infrastruktur, ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Planungsleis-

tungen: Die Kosten der technischen Infrastruktur, für Planungsleistungen, ökologische 

Ausgleichsmaßnahmen und Ordnungsmaßnahmen werden nach den, für das betreffen-

de Baugebiet entstehenden Kosten ermittelt und auf den m² Nettobauland umgelegt. 

 Soziale Infrastruktur: Zu der sozialen Infrastruktur zählen Kindergärten, Kinderhorte 

und Kinderspielplätze. Die Berücksichtigung erfolgt über eine plausible städtische Kalku-

lation bzw. einen Baukostenvoranschlag. Pauschwerte für die soziale Infrastruktur (Kos-

tenansatz) in €/m² Bruttobauland oder in €/m² Nettobauland können alternativ verwen-

det werden, wenn diese vorher aufgrund einer auf die Situation in Niederkrüchten abge-

stimmte Berechnung hergeleitet worden sind. 

 Grunderwerbsnebenkosten (Notarkosten, Vermessungskosten und Grunderwerb-

steuer): Die Grunderwerbnebenkosten werden mit einem festzulegenden Prozentsatz 

des voraussichtlichen Ankaufspreises berücksichtigt. 
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 Wartezeit/Risiko: Die Wartezeit bis zur Baureife und Vermarktung ist über eine Dis-

kontierung mit einem Entwicklungszinssatz zu berücksichtigen. Der Entwicklungszinssatz 

liegt i. d. R. zwischen dem Liegenschaftszinssatz und dem Kapitalmarktzinssatz. Das Ri-

siko – meint das bestehende Risiko, die Planung könnte verworfen und aufgegeben 

werden und das Vermarktungsrisiko – wird als Aufschlag auf die Wartezeit berücksich-

tigt. Werden zur Sicherung der Flächenverfügbarkeit Optionsverträge genutzt, kann auf 

eine Berücksichtigung der Wartezeit verzichtet werden. 
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1 EINLEITUNG 

Die Gemeinde Niederkrüchten im Kreis Viersen möchte das Thema Baulandmanagement inhalt-

lich neu besetzen und in einem Baulandbeschluss niederschreiben.  

Das Wohnbaulandpreisniveau in Niederkrüchten liegt im Vergleich zu den anderen kreisangehöri-

gen Gemeinden oder Städten im Kreis Viersen noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. 

In Teilbereichen der Gemeinde, insbesondere im Osten Niederkrüchtens war aber in den letzten 

Jahren ein steigendes Bodenrichtwertniveau zu konstatieren. Perspektivisch ist anzunehmen, 

dass das Bodenwertniveau weiter steigen wird, z. B. aufgrund verstärkter Nachfrage nach Bau-

land für junge Familien aus anderen Gemeinden des Kreises Viersen. Diese Entwicklungen er-

schweren gerade auch vielen Einheimischen den Zugang zum Eigentum. 

Für die Gemeinde Niederkrüchten wird mittelfristig ein moderates Bevölkerungswachstum vor-

hergesagt, das durch einen sehr stark ansteigenden Anteil von Personen im Alter von 65 Jahren 

und älter zu Stande kommt. Auch für diese Altersgruppen möchte die Gemeinde Niederkrüchten 

tätig werden und ein attraktives Angebot für Menschen schaffen, die im Alter ihr Eigentum wei-

tergeben und altersgerechten, barrierefreien Wohnraum nachfragen. 

Der jüngst erstellte „Masterplan Wohnen“ konstatiert für die nächsten zehn Jahre einen zusätzli-

chen Bedarf an ca. 1000 Wohneinheiten, der nur zum Teil durch wenige vorhandene Baulandre-

serven und  nur für die nächsten drei Jahre gedeckt wäre. Es besteht mithin eine deutlich spür-

bare Nachfrage an Baulandflächen. 

Die Gemeinde Niederkrüchten muss zusätzlich für mögliche Zuzugswillige attraktiv werden, ohne 

dabei die eigene Bevölkerung zu vernachlässigen. Ansonsten verliert die Gemeinde tendenziell 

wichtige Haushaltsgruppen und es fällt schwer, Haushalte von außerhalb (neu) zu gewinnen. 

Dies hat darüber hinaus auch den negativen Effekt, dass die Gemeinde mittel- und langfristig 

Haushaltseinnahmen verliert bzw. auf sie verzichtet (z. B. Einkommensteueranteile, Grundsteuer, 

Zweckzuweisungen, …).  

In der Angebotsplanung brauchten sich die Eigentümer und Nutznießer der Planung bislang prak-

tisch nicht an den über die Erschließungskosten hinausgehenden Kosten der Baulandbereitstel-

lung beteiligen. 

Die Gemeinde Niederkrüchten wünscht sich aus diesen Gründen mehr Steuerungseinfluss bei der 

künftigen Wohnbaulandentwicklung. Dies ist der Leitgedanke bei der Erarbeitung des Baulandbe-

schlusses, aus dem die formulierten Haupt- und Detailziele folgen. Insbesondere hat sich die 

Gemeinde Niederkrüchten das Ziel gesetzt, die Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen 

Bevölkerung sicherzustellen und dabei junge Familien mit Kindern zu fördern. 

Vor diesem Hintergrund ist die Gemeinde Niederkrüchten bestrebt, insgesamt einen möglichst 

großen ordnungspolitischen Steuerungseinfluss bei der Wohnraumversorgung wiederzugewinnen 

und zu wahren. Dies soll nachhaltig mit verfügbarem Bauland unterstützt werden. Die Baulandbe-

reitstellungspolitik ist hierzu eine Schlüsselstelle. 

Zur einheitlichen Steuerung des künftigen Baulandmanagements in Niederkrüchten ist es daher 

zweckmäßig und zielführend, einen Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement zu fassen, der 

die Eckpunkte des zukünftigen Vorgehens für alle Beteiligten festlegt. Dazu stellt das vorliegende 

Papier die wichtigsten Entwicklungstendenzen zusammen. Es dient als Grundlage für die Ausar-

beitung einer an die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Niederkrüchten angepasste Bauland-

strategie. 
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2 KOMMUNALE BODEN- UND LIEGENSCHAFTSPOLITIK 

Für die Sicherstellung der kommunalen Daseinsgrundvorsorge ist in vielen Fällen die Bereitstel-

lung von Grundstücken eine Grundvoraussetzung. Es gibt keine nachhaltige Stadtentwicklung 

ohne die Mobilisierung von Liegenschaften, sei es für den Wohnungsbau, für die Entwicklung der 

Wirtschaftsstruktur, für die Bereitstellung der sozialen und verkehrlichen Infrastruktur und für die 

Versorgung mit Grünflächen und Freiraum. Zur Operationalisierung sind verfügbare Finanzmittel 

und eine administrative Struktur (Verwaltung) zwei wichtige „Sowieso-Voraussetzungen“. Benö-

tigt wird aber auch (drittens) eine funktionierende kommunale Bodenpolitik (vgl. Abbildung 1). 

Kommunale Bodenpolitik (im weiteren Sinne) meint hierbei alle Aktivitäten der Städte und Ge-

meinden – im Sinne der Zielerreichung der Daseinsgrundvorsorge –, die konkreten Einfluss und 

Wirkungen auf Flächen, Liegenschaften und damit auf privaten und öffentlichen Grundbesitz ha-

ben. Dies ist zuvorderst die Stadtplanung selbst. Insbesondere die politisch legitimierten kommu-

nalen Stadtentwicklungs- und die Bauleitplanungen präjudizieren (weitgehend) die Bodennutzung 

in einer Gemeinde. Welche Grundstücke und Flächen in einer Gemeinde wo, wann, wie genutzt 

werden/insbesondere werden sollen, ist Ausdruck kommunaler Bodenpolitik. 

Unter kommunaler Liegenschaftspolitik sind dagegen die kommunalen Schritte, Maßnahmen, 

Verfahren und Instrumente zu verstehen, die geeignet sind, die notwendige Planimplementierung 

aktiv durch die Schaffung der Grundstücksverfügbarkeit, mithin der Grundstücksmobilisierung, zu 

unterstützen. Hierzu gehören insbesondere der Einsatz von privatrechtlichen/konsensualen In-

strumenten (insbesondere: Ankauf, Verkauf, Tausch, Bestellung von Erbbaurechten) sowie von 

hoheitlichen Planimplementierungs-/Plansicherungsinstrumenten (insbesondere: Ausübung von 

Vorkaufsrechten, Enteignungen, Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Anwendung von 

städtebaulichen Verträgen, Erlass von Veränderungssperren, etc.). 

Zu den kommunalen liegenschaftspolitischen Instrumenten gehören besonders langfristig ange-

legte kommunale Liegenschafts- bzw. Baulandstrategien, sei es in Form langfristiger Bodenvor-

ratspolitik, revolvierender Bodenfonds oder aber kommunalpolitischer Grundsatzbeschlüsse zum 

Boden-/Baulandmanagement (sog. „Baulandbeschlüsse“), die zum Teil seit Jahrzehnten in den 

Städten und Gemeinden erfolgreich angewendet werden. Kommunale Bodenpolitik, die nur das 

planerische Angebot schafft, die Nutzung im Sinne der Planung vorzubereiten, sie aber nicht aktiv 

durch (konkrete) liegenschaftspolitische Instrumente bei der Planimplementierung unterstützt, ist 

keine umfassende Bodenpolitik; sie verschenkt so große Steuerungs- bzw. Lenkungswirkungen 

im Sinne gezielter Daseinsgrundvorsorgepolitik (vgl. Abbildung 1 und 2). 
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Abbildung 1: Kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik 
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Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über mögliche Handlungsfelder und Ziele eines Bau-

landmanagements. 

Abbildung 2: Handlungsfelder und Ziele eines Baulandmanagements 
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Abbildung 3: Gemeinde Niederkrüchten im Kreis Viersen 

3 ENTWICKLUNGSTENDENZEN IN NIEDERKRÜCHTEN 

3.1 Allgemeine Daten 

Niederkrüchten liegt im Übergangsbereich zwischen der Region Niederrhein und dem Rheinland 

im Westen Nordrhein-Westfalens im Süden des Kreises Viersen. Die Gemeinde besteht aus meh-

reren Ortsteilen und erstreckt sich auf rund 70 Quadratkilometer. Sie liegt unmittelbar an der 

Landesgrenze zu den Niederlanden und ist Teil des internationalen Naturparks Maas-Schwalm-

Nette. 

Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde ist aus der Regierungszeit Karl des Großen aus 

dem Jahr 837. Lange Zeit gehörte die Gemeinde auch zu den Niederlanden und später zu Frank-

reich. 1815 wurden Elmpt und Niederkrüchten ein Teil des Kreises Erkelenz. Am 1. Januar 1972 

wurden Elmpt und Niederkrüchten zur heutigen Gemeinde Niederkrüchten zusammengeschlos-

sen, welche bis 1975 dem Kreis Heinsberg angehörte. Seit dem Jahr 1975 ist die Gemeinde nun 
dem Kreis Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf zugeordnet.1 

Der Kreis Viersen besteht aus neun kreisangehörigen Gemeinden und umfasst ca. 570 Quadratki-

lometer Fläche (vgl. Abbildung 3). Im Kreisgebiet leben (Stand 31.12.2018) rd. 300.000 Einwoh-

ner. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von rd. 530 Einwohnern/km².2 Da die Stadt Viersen 

die bevölkerungsstärkste und zentralgelegenste Stadt des Kreises ist, wurde sie Kreisstadt. 

Zum Kreis Viersen gehört die Große 

kreisangehörige Stadt:  

Viersen (75.000 Einwohner); 

die Mittleren kreisangehörigen Städte:  

Willich (51.000 Einwohner), 

Nettetal (42.000 Einwohner), 

Kempen (35.000 Einwohner), 

Tönisvorst (30.000 Einwohner); 

sowie die kreisangehörigen Gemeinden: 

Schwalmtal (19.000 Einwohner), 

Brüggen (15.000 Einwohner),  

Niederkrüchten (15.000 Einwohner) und  
Grefrath (15.000 Einwohner).3 

Der Kreis Viersen grenzt, beginnend im Norden im Uhrzeigersinn, an die Kreise Kleve und Wesel, 

an die kreisfreie Stadt Krefeld, an den Rhein-Kreis Neuss, an die kreisfreie Stadt Mönchenglad-

bach und an den Kreis Heinsberg. 

 

                                            
1
  Gemeinde Niederkrüchten (Hrsg.) 2019: Informationen für Bürger/-innen & Gäste – Willkommen in Niederkrüchten, 3. 

Auflage, anCos Verlag, Bramsche. S. 10 f 
2 Vgl. Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011, abgerufen von https://www.kreis-

vier-
sen.de/c12574ea0030cb86/files/zensus_bevoelkerung_kreis_viersen.pdf/$file/zensus_bevoelkerung_kreis_viersen.pdf?open
element, Zugriff 15.01.2020. 

3
    Quelle Karte: https://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalmonitoring_statistik/Zahlen_Daten_Fakten_Kreis_Viersen.html, 

Zugriff 15.01.2020. 
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3.2 Bevölkerungsentwicklung 

Die Gemeinde Niederkrüchten verzeichnete insbesondere im Zeitraum zwischen 1987 und 2002 

ein starkes Bevölkerungswachstum von rd. 10.700 auf rd. 15.100 Einwohner. Seitdem ist die Be-

völkerung konstant zwischen 15.00 und 15.200 geblieben (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung in Niederkrüchten von 1987 bis zum 31.12.2017 4 

 

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat für alle Kommu-

nen Nordrhein-Westfalens die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2040 vorausberechnet. Für 

den Kreis Viersen wurde ein Bevölkerungsrückgang in Höhe von 4,0 % berechnet. Für die Ge-

meinde Niederkrüchten wurde dagegen ein Bevölkerungswachstum von 5,1 % errechnet, was auf 

einen überproportional hohen Zuwachs in der Bevölkerungsgruppe von Menschen, die älter als 65 

Jahre sind, zurückzuführen ist. (vgl. Tabelle 1) 

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung im Kreis Viersen bis 2040 

 

In der Bevölkerungsentwicklung im Kreis Viersen ist deutlich erkennbar, dass die einzigen Ge-

meinden im Kreis Viersen, denen ein geringes Bevölkerungswachstum prognostiziert wird, einen 

sehr hohen Zuwachs (über 80 % oder 110 %) in der Alterskohorte ab 65 Jahre haben. Während 

die kreisweiten Rückgänge in den Kohorten unter 18 zwischen 15 und 30 % bzw. zwischen 19 

                                            
4 Quellen: IT.NRW Landesdatenbank, Strukturdaten für Niederkrüchten, Stand 24.04.2019. 

2014 2040 Entw. 2014 2040 Entw. 2014 2040 Entw. 2014 2040 Entw.

Viersen 74.907 69.358 -7,4 % 12.378 10.569 -14,6 % 46.026 38.750 -15,8 % 16.503 20.039 +21,4 %

Willich 50.599 53.083 +4,9 % 8.875 7.113 -19,9 % 31.943 28.234 -11,6 % 9.781 17.736 +81,3 %

Nettetal 41.553 41.594 +0,1 % 6.861 5.538 -19,3 % 26.280 22.844 -13,1 % 8.392 13.212 +57,4 %

Kempen 34.618 32.182 -7,0 % 5.780 4.717 -18,4 % 21.400 15.820 -26,1 % 7.438 11.645 +56,6 %

Tönisvorst 29.818 27.468 -7,9 % 4.602 3.779 -17,9 % 18.203 13.621 -25,2 % 6.376 10.068 +57,9 %

Schwalmtal 18.863 17.122 -9,2 % 3.329 2.607 -21,7 % 12.194 8.147 -33,2 % 3.340 6.368 +90,7 %

Brüggen 15.469 14.670 -5,2 % 2.622 1.960 -25,2 % 9.575 6.894 -28,0 % 3.272 5.816 +77,8 %

Niederkrüchten 14.991 15.754 +5,1 % 2.619 1.838 -29,8 % 9.404 7.670 -18,4 % 2.968 6.246 +110,4 %

Grefrath 14.760 12.022 -18,6 % 2.219 1.577 -28,9 % 9.158 6.200 -32,3 % 3.383 4.245 +25,5 %

Kreis Viersen 294.921 283.260 -4,0 % 49.285 39.698 -19,5 % 184.183 148.193 -19,5 % 61.453 95.369 +55,2 %
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen: Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2014 bis 2040: S. 9 ff.

Bevölkerung

insgesamt
davon im Alter von

unter 18 18 - unter 65 65 +
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und 65 Jahren zwischen 10 und 35 % im Kreisgebiet relativ nah beieinander liegen, so ist bei der 

Kohorte über 65 Jahre eine Spanne von 20 bis 110 % feststellbar. Letztendlich entscheidet dieser 

Wert darüber, ob ein Bevölkerungswachstum zu erwarten ist oder nicht. Mit einer Wachstumsrate 

von 110,4 % im Bereich der Altersgruppe der über 65-jährigen und insgesamt mit einer Wachs-

tumsrate von 5,1 % liegt Niederkrüchten mit deutlichem Abstand an der Spitze im Vergleich mit 

den anderen Gemeinden und kreisfreien Städten des Kreises Viersen (vgl. Tabellen 1 und 2). 

Anhand der detaillierten Darstellung der Bevölkerungsentwicklung in Niederkrüchten wird deut-

lich, wie sich die Alterspyramide Niederkrüchten in den kommenden Jahrzehnten ändern wird 

(vgl. Tabelle 2).  

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung in Niederkrüchten bis 2040 

 

Bei diesen Prognosen sind häufig nur Trendfortschreibungen gegeben. Durch eine zukünftig stär-

ker ausgerichtete kommunale Baulandpolitik, die dann auch entsprechend neue Bauangebote 

ermöglichte, kann die Niederkrüchtener Bevölkerungsentwicklung maßgeblich mitbeeinflusst wer-

den. Für die gewerbliche Strukturentwicklung gilt dieser Grundsatz erst recht. 

 

3.3 Bodenrichtwertentwicklung 

Das Bodenrichtwertniveau in Niederkrüchten ist in der Gesamtschau seit 2012 im individuellen 

Wohnungsbau konstant. Bei der Gewerbenutzung hat sich das Bodenrichtwertniveau leicht er-

höht (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Bodenrichtwerte in Niederkrüchten5 

 

                                            
5
 © BoRiS NRW. 

unter 18 18 - 65 65 +
2014 14.991 2.619 9.404 2.968
2025 15.370 2.078 9.205 4.087
2040 15.754 1.838 7.670 6.246

Veränderung
2040 zu 2014
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen: Bevölkerungsentwicklung 
in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2014 bis 
2040: S. 10

Bevölkerung

insgesamt
davon im Alter von

+5,1 % -29,8 % -18,4 % +110,4 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Individueller Wohnungsbau Grundstücksfläche gut 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m²
freistehende Ein- und Zwei- 350 - 800 m² mittel 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m²
familienhäuser einfach 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m²
Individueller Wohnungsbau Grundstücksfläche gut - - - - - - - -
Doppelhaushälften und 250 - 500 m² mittel - - - - - - - -
Reihenendhäuser einfach - - - - - - - -
Individueller Wohnungsbau Grundstücksfläche gut - - - - - - - -
Reihenmittelhäuser 150 - 300 m² mittel - - - - - - - -

einfach - - - - - - - -
Geschosswohnungsbau GFZ ca. 1,2 gut - - - - - - - -
Wohnungen oder Mischnutz- 3 bis 5 Vollgeschosse mittel - - - - - - - -
ungen, gew. Ant. max. 20 % einfach - - - - - - - -
Gewerbenutzung gut - - - - - - - -
klassisches Gewerbe ohne mittel 35 €/m² 35 €/m² 35 €/m² 35 €/m² 35 €/m² 40 €/m² 40 €/m² 40 €/m²
tertiäre Nutzung einfach - - - - - 35 €/m² 35 €/m² 35 €/m²

Baureife Grundstücke LageDetails Gebietstypische Bodenrichtwerte (jeweils zum 01.01.)
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Die Unterschiede im Bodenrichtwertniveau - je nach Lage - sind in Niederkrüchten recht erheb-

lich. Im Westen Niederkrüchtens ist der Bodenrichtwert geringer als im Osten der Gemeinde. Die 

folgenden Bodenrichtwertkarten belegen die Lageunterschiede sowie das in etwa konstant ge-

bliebene Bodenrichtwertniveau (vgl. Abbildungen 5 und 6). 

Abbildung 5: Bodenrichtwertkarte Niederkrüchten Stichtag 01.01.20116 

 

Abbildung 6: Bodenrichtwertkarte Niederkrüchten Stichtag 01.01.20197 

 

Im Vergleich zu den übrigen mittleren kreisangehörigen Städten und den kreisangehörigen Ge-

meinden im Kreis Viersen ist festzustellen, dass das Bodenrichtwertniveau für den individuellen 

Wohnungsbau in Niederkrüchten in allen Lagen am niedrigsten ist (vgl. Tabelle 4).  

                                            
6
 © BoRiS NRW. 

7
 © BoRiS NRW. 
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Tabelle 4: Bodenrichtwerte im Kreis Viersen, Stichtag 01.01.20198 

 

Ein ansteigender Bodenrichtwert lässt sich aus dem Marktgeschehen der vergangenen Jahre noch 

nicht direkt nachweisen. Gleichwohl ist das Bodenrichtwertniveau in den restlichen Städten und 

Gemeinden des Kreises Viersen schon jetzt recht hoch, so dass die Gemeinde Niederkrüchten 

versuchen sollte, einen ähnlichen Preisanstieg zu verhindern und preisdämpfend einzuwirken. Da 

eine grundsätzlich positive Einwohnerzahlentwicklung zu erwarten ist, ist neben den allgemeinen 

Faktoren wie die Tendenz zu kleineren Haushalten und den Herausforderungen durch die Alte-

rung der Gesellschaft auch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung mit einer steigenden Bauland-

nachfrage und damit auch mit einer Steigerung der Baulandpreise zu rechnen. Der neu erstellte 

„Masterplan Wohnen“ (2019) zeigt einen recht hohen Bedarf von ca. 1000 zusätzlichen Wohnein-

heiten (WE) bis 2030. 

 

4 DIE BISHERIGE BAULANDBEREITSTELLUNG UND IHRE IMPLIKATIONEN 

4.1 Die bisherige Vorgehensweise bei der Baulandbereitstellung 

Bislang verfolgt die Gemeinde Niederkrüchten keine einheitliche Vorgehensweise; von einer Bau-

landstrategie kann keineswegs gesprochen werden. 

Gelegentlich wurden in der Vergangenheit Grundstücke in möglichen Plangebieten von der Ge-

meinde angekauft, wenn sie angeboten wurden (zum Richtwertniveau). Darüber hinaus kam es 

zu Baulandentwicklungen, indem Bauträger Grundstücke entwickelten und Gebäude erstellten. 

Vor etwa 20 Jahren wurde in einem Fall eine amtliche Umlegung gem. §§ 45 BauGB zur Bauland-

entwicklung angewendet; bis heute sind in diesem Gebiet noch immer neun Baugrundstücke 

unbebaut (Baulücken). 

                                            
8 Vgl. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Viersen: Grundstücksmarktbericht 2019 für den Kreis Viersen: 

S. 32. Hinweis: Dieser Grundstücksmarktbericht beschreibt den Grundstücksmarkt 2018 im Kreis Viersen. 

gut 230 €/m² gut ---
mittel 185 €/m² mittel 195 €/m²
mäßig 140 €/m² mäßig 140 €/m²
gut 260 €/m² gut 195 €/m²
mittel 220 €/m² mittel 160 €/m²
mäßig 175 €/m² mäßig 135 €/m²
gut 200 €/m² gut 215 €/m²
mittel 165 €/m² mittel 165 €/m²
mäßig 135 €/m² mäßig 135 €/m²
gut 300 €/m² gut 155 €/m²
mittel 280 €/m² mittel 140 €/m²
mäßig 245 €/m² mäßig 125 €/m²
gut 290 €/m² gut 195 €/m²
mittel 260 €/m² mittel 170 €/m²
mäßig --- mäßig 145 €/m²

Individueller 
Wohnungsbau

Lage

Viersen Vorst

Stadt / 
Gemeinde

Lage
Stadt / 
Gemeinde

Individueller 
Wohnungsbau

GrefrathSt. Tönis

Schwalmtal

Brüggen

Nieder-
krüchten

Willich

Nettetal

Kempen



   13 

BAULANDMANAGEMENT IN NIEDERKRÜCHTEN  

4.2 Die Probleme und Ziele der Baulandbereitstellung in Niederkrüchten 

In Niederkrüchten ist ein Baulandmanagement notwendig, da die Baulandreserven nur noch bis 

ins Jahr 2024 reichen werden. Hinzu kommt ein steigender Bedarf an Wohneinheiten (rd. 1.000 

WE bis 2030) zum einen aufgrund des Einwohnerzuwachses durch die Entwicklung des Flugha-

fengeländes und zum anderen zeigt sich ein steigender Bedarf an Ein- bis Zwei-

Personenhaushalte in Folge des demographischen Wandels. Insgesamt ergibt sich eine erhebliche 

Diskrepanz zwischen der aktuellen Wohnraumstruktur und dem künftigen Bedarf. 

Die reine Angebotsplanung beinhaltet, dass die Gemeinde selbst keinen Einfluss auf die Dauer bis 

zur Bebauung der baureifen Grundstücke und deren Vermarktung nehmen kann. Dies hat zur 

Folge, dass 

a) kaum Möglichkeiten bestehen, eine gezielte Wohnungspolitik zu betreiben: Die Gemeinde 

kann weder Einfluss auf die geforderten Preise nehmen, noch die Anwendung von Verga-

bekriterien bestimmen. Bevölkerungsgruppen, die für die zukünftige gemeindliche Entwick-

lung wichtig sind, wie Einheimische oder junge Familien, können so nicht gezielt gefördert 

oder auf andere Art und Weise unterstützt werden.  

b) die Eigentümer bei der Vermarktung ihrer Grundstücke vornehmlich Eigeninteressen verfol-

gen: Sie versuchen jederzeit den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Teilweise werden so 

Baugrundstücke als „Anlage“ betrachtet und zunächst „gehortet“. Auch werden vereinzelt 

Baugrundstücke zurückgehalten, um den Kindern oder Enkelkindern zu einem späteren 

Zeitpunkt überreicht zu werden. Dies führt dazu, dass tatsächlich vorhandene Baugrund-

stücke nicht den ihnen bestimmten Zweck zugeführt werden: sie liegen „brach“. Die Pro-

duktion derartiger Baulücken erzeugt eine „künstliche Baulandknappheit“, was wiederum zu 

weiterem Siedlungsflächenwachstum (und damit verbunden höhere Kosten für die Allge-

meinheit), weiter steigenden Baulandpreisen und „Brüchen“ im Siedlungsgefüge sowie ei-

ner mangelnden Infrastrukturauslastung führt. 

c) teilweise große Zeiträume zwischen Bebauungsplanaufstellungsbeschluss und tatsächlicher 

Baurealisierung liegen und  

d) die Eigentumsbildung für breite Schichten der Bevölkerung damit tendenziell erschwert 

wird. Teures Bauland fördert zudem Verdrängungseffekte durch einkommensstarke Ein-

wanderer und kann so Abwanderungstendenzen bei den Einheimischen auslösen. 

Neben diesen Auswirkungen kann eine reine Angebotsplanung weitere negative Folgen haben 

(vgl. Abbildung 7). 



   14 

BAULANDMANAGEMENT IN NIEDERKRÜCHTEN  

Abbildung 7: Negative Folgen der Angebotsplanung 

 

Rahmenbedingungen für ein Baulandmanagement 

Die Rahmenbedingungen für ein Baulandmanagement und ihre Folgen lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen: 

a) Hohe Grundstückspreise, da Wohnbauflächen ein knappes Gut sind. 

 Folge: Anderweitige Orientierung von Baulandsuchenden und Investoren. 

b) Es besteht weiterhin Bedarf an Wohnbauflächen. 

 Folge: Weiterhin Ausweisung entsprechender Flächen. 

c) Keine größeren Wohnbauflächen im Eigentum der Gemeinde, sondern die ausgewiesenen 

Wohnbauflächen befinden sich im privaten Eigentum. 

 Folge: Belastung der Bilanz der Gemeinde, Bodenwertsteigerungen betreffen ausschließlich 

Private. 

d) Seit einigen Jahren gibt es zwar vereinzelt Erschließungsverträge für eine Kostenbeteiligung 

durch die Investoren, dies ist jedoch kein Ersatz für ein strukturiertes kommunales Bau-

landmanagement. 

 Folge: Notwendigkeit der Erarbeitung eines Baulandmanagements. 

Zielsetzungen des Baulandmanagements / der Baulandstrategie 

Als Kernziel möchte die Gemeinde Niederkrüchten umfassenden Steuerungseinfluss auf die Ent-

wicklung und Vergabe von Grundstücken im Gemeindegebiet erlangen.  

Insbesondere hat sich die Gemeinde Niederkrüchten das Ziel gesetzt, die Deckung des Wohnbe-

darfs der ortsansässigen Bevölkerung sicherzustellen und dabei insbesondere junge Familien mit 

Kindern zu fördern.  

Folgende Hauptziele sollen zur Realisierung des Kernziels erreicht werden: 

a) Soziale Aspekte in der Wohnraumversorgung, 

b) Berücksichtigung von Einheimischen, 

c) Dämpfung der Bodenpreise, 

d) Mobilisierung der Wohnbaulandpotentiale, 

Schaffung von Baurecht (B-Planaufstellung)

Zurückhaltung von Baugrundstücken

Entstehung von Baulücken

Angebotsverknappung

Steigende Grundstückspreise

Zunahme des Flächenverbrauchs durch 
zusätzliche Baugebietsausweisungen
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e) Refinanzierung der Baulandproduktionskosten unter Teilverzicht auf Bodenwertsteigerun-

gen. 

 

Im Rahmen eines Baulandbeschlusses können einzelne Problemlagen aufgeführt und Zielsetzun-

gen mit Detailzielen genannt werden (s. u.). Dabei ist darauf zu achten, dass die Ziele nicht zu 

kleinteilig werden, dies ist u. a. Aufgabe der Bauleitplanung. 

 

1. Soziales 

1.1 Probleme 
1. Erschwerter Zugang für „junge Fami-

lien“, „Einheimische“ und „Schwellen-

haushalte“ zum Eigentum. 

2. Verdrängung von bestimmten Nach-

fragegruppen in Nachbargemeinden. 

3. Zu geringe altersstrukturelle Mischung. 

1.2 Zielsetzungen 
1. Vereinfachter Zugang für „junge Fami-

lien“, „Einheimische“ und „Schwellen-

haushalte“ zum Eigentum oder Verga-

be von Erbbaurechten. 

2. Ausreichendes Angebot an altersge-

rechten und barrierefreien Wohnraum. 

3. Schaffung attraktiver Angebote für 

Zuwanderungswillige. 

4. Ausreichendes Angebot an geförderten 

Wohnraum. 

5. Sozialverträgliche Mietpreisgestaltung. 

6. Vermeidung von Verdrängungsprozes-

sen in das Umland. 

2. Ökonomie 

2.1 Probleme 
1. Zu lange Zeiträume der Baulandent-

wicklung. 

2. Zu wenig verfügbare Wohnfläche im 

Allgemeinen Siedlungsbereich. 

3. Zu hohes absolutes Preisniveau im 

Wohnbaulandbereich. 

4. Zu starkes Zurückhalten von vorhan-

denen Baugrundstücken / mangelnde 

Baulandmobilisierung. 

5. Keine angemessene Kostenbeteiligung 

der „Alteigentümer“ an der Wert-

schöpfung. 

6. Überproportionale Folgekosten (Ver-

kehr, Infrastruktur). 

2.2 Zielsetzungen 
1. Beschleunigung der Baulandentwick-

lung. 

2. Stabilisierung und „Dämpfung“ der 

Baulandpreise für Wohnen durch eine 

Ausweitung des Baulandangebots und 

die Vergabe von Grundstücken durch 

die Gemeinde. 

3. Verhinderung von Baulücken. 

4. Angemessene Beteiligung der „Altei-

gentümer“ an der Wertschöpfung un-

ter Teilverzicht auf Wertsteigerung. 

5. Refinanzierung der Folgekosten. 

3. Stadtplanung 

3.1 Probleme 
1. Schwer zu aktivierende Baulücken. 

2. Mangelnde Auslastung vorhandener 

Infrastruktur. 

3.2 Zielsetzungen 
1. Vermeidung von Baulücken. 

2. Verbesserte Auslastung vorhandener 

Infrastruktur. 

4. Ökologie 

4.1 Probleme 
1. Anzeichen von Zersiedlungstendenzen. 

2. Überproportionale Freirauminan-

spruchnahme. 

4.2 Zielsetzungen 
1. Vermeidung von Zersiedlungstenden-

zen. 

2. Verminderte Freirauminanspruchnah-

me (z. B. durch verstärkte Innenent-

wicklung). 
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5 INSTRUMENTARIUM 
Eine bedarfsgerechte Baulandversorgung ist als kommunalpolitische Pflichtaufgabe anzusehen. Es 
gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in einer Kommune Bauland bereitzustellen (vgl. Tabelle 5). 
Nicht alle Wege sind gleichermaßen dazu geeignet, ein zielgerichtetes Baulandmanagement 
durchzuführen und eine Beteiligung der Eigentümer bzw. Investoren an den hiermit verbundenen 
Kosten sicherzustellen. Auch der rechtliche Charakter der Wege ist unterschiedlich, so gibt es die 
Wege der Baulandbereitstellung, die dem öffentlich-rechtlichen Bereich zuzuordnen sind und an-
dere, die dem Privatrecht zuzuordnen sind. Auch Mischformen zwischen öffentlichem und pri-
vatem Recht sind möglich. 

Tabelle 5: Wege der Baulandbereitstellung und Grad der Kostenbeteiligung9 

Weg der Baulandbereitstellung Grad der Kostenbeteiligung * 

Typ I reine Angebotsplanung - 

Typ II 
Zwischenerwerb ohne Bindung und  

ohne Beteiligung an der Wertschöpfung +++ 

Typ III 
Baulandbereitstellung durch 

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
+++ 

Typ IV 
Zwischenerwerb mit Beteiligung  

an der Wertschöpfung 
++ 

Typ V Zwischenerwerb außerhalb des Haushaltes +++  

Typ VI Zwischenerwerb durch private Developer ++ 

Typ VII amtliche Umlegung + 

Typ VIII 
freiwillige Umlegung 

(städtebaulicher Vertrag) 
++ 

+++ = hoch ++ = mittel + = wenig - = gar nicht 

* Kostenbeteiligung = Teilverzicht auf Bodenwertsteigerung 
 

Die reine Angebotsplanung kann nur bedingt für ein gezieltes Baulandmanagement eingesetzt 
werden. Die ausschließliche Baulandentwicklung und -bereitstellung durch die Aufstellung von 
Bebauungsplänen (ohne Vorhabenbezug), die Erschließung der Grundstücke und die Bereitstel-
lung der erforderlichen Infrastruktur ohne kommunalen Zwischenerwerb trägt nicht im erforderli-
chen Umfang zur Lösung der Probleme bei, die auf Seiten der Kommunen vielfach bestehen, 
nämlich hohe Belastungen des kommunalen Haushaltes durch die Finanzierung der Baulandbe-
reitstellung und mangelnde Realisierung des Baurechtes (Zurückhalten von Baugrundstücken, 
Spekulation durch die Grundstückseigentümer). 

Bei der Entwicklung von Bauland durch private Developer gibt es zwei Möglichkeiten: Beauftra-
gung eines Privaten, z. B. eine Entwicklungsgesellschaft, mit den entsprechenden Aufgaben der 
Baulandbereitstellung auf Rechnung der Kommune sowie vorhabenbezogene Baulandentwicklung 
durch einen Privaten auf eigene Rechnung. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist keine reine 

                                            
9 Quelle: Egbert Dransfeld: Wirtschaftliche Baulandbereitstellung – städtebauliche Kalkulation –, Bonn, Mai 2003, S. 22. 
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Angebotsplanung; er stellt ein Kooperationsmodell zwischen Kommune und Investor dar. Ziel ist 
die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für ein bestimmtes Vorhaben, das der Inves-
tor realisieren will. Der Plan zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen 
(= Vorhaben- und Erschließungsplan) wird zwischen Vorhabenträger und Kommune abgestimmt. 

In der Praxis werden dazu meist städtebauliche Verträge gem. § 11 BauGB mit dem Investor 
abgeschlossen. Städtebauliche Verträge regeln die Zusammenarbeit zwischen den privaten Inves-
toren und der Kommune. Es wird vor allem festgelegt, was der Investor im Einzelnen zu leisten 
hat; hierzu gehört auch die Übernahme von Kosten, die bei der Entwicklung von Flächen entste-
hen. Städtebauliche Verträge dienen daher meist auch der finanziellen Entlastung der Kommunen 
bei der Baulandentwicklung. 

Die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme dient der zügigen Baulandbereitstellung für Wohnen, 
Gewerbe und Gemeinbedarfseinrichtungen. Als Weg des Besonderen Städtebaurechts unterliegt 
die Entwicklungsmaßnahme spezifischen Anwendungsvoraussetzungen (§ 165 Abs. 3 BauGB). Ein 
Einsatz dieses Weges kommt daher nur in besonderen Fällen in Frage und ist zur kontinuierlichen 
langfristigen Baulandbereitstellung nicht geeignet. Die Entwicklungsmaßnahme dient neben der 
koordinierten und zielgerichteten Planung und deren Realisierung vor allem auch der Finanzie-
rung der kommunalen Entwicklungskosten. 

Die amtliche Umlegung ist ein gesetzlich geregeltes, förmliches und mit gesetzlichen Mitteln ver-
sehenes Grundstückstauschverfahren mit dem Zweck der Realisierung der Planung. Die Umle-
gung dient der Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken, so dass nach Lage, 
Form und Größe für die Bebauung oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke 
entstehen (§ 45 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Eine Umlegung kann im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans (§ 30 BauGB) und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) 
durchgeführt werden. Das Umlegungsverfahren kann gem. § 45 Abs. 2 BauGB auch dann einge-
leitet werden, wenn noch kein Bebauungsplan aufgestellt ist. 

Die freiwillige Umlegung hat grundsätzlich dieselben Zielsetzungen wie das amtliche Verfahren: 
Die Schaffung bebaubarer Grundstücke. Voraussetzung für die Durchführung einer freiwilligen 
Umlegung ist – im Gegensatz zum amtlichen Verfahren – das freiwillige Mitwirken aller Beteilig-
ten. Hoheitliche Zwangsmittel gibt es nicht. Letztlich werden städtebauliche Verträge geschlos-
sen. 

Der kommunale Zwischenerwerb ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kommune privatrechtlich 
entweder in einem zur Bebauung anstehenden Bereich die Grundstücke vollständig oder teilweise 
kauft, bis zur Baureife entwickelt und an Bauwillige verkauft (kurz- und mittelfristige Bodenvor-
ratspolitik). Zwischenerwerb kann aber auch (projektunabhängig) im Sinne einer allgemeinen 
(langfristigen) Bodenvorratspolitik betrieben werden. Der Zielerreichungsgrad eines langfristigen 
Zwischenerwerbs ist besonders hoch (44 Punkte; vgl. Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Zielerreichungsgrad des langfristigen Zwischenerwerbs 

 

Außerdem kann der Zwischenerwerb in verschiedene inhaltliche Aspekte gegliedert werden (vgl. 
Abbildung 9). 

Abbildung 9: Inhaltliche Aspekte des Zwischenerwerbs10 

 

 

Das Instrumentarium des Baulandmanagements weist aufgrund der unterschiedlichen räumlichen 

und politischen Rahmenbedingungen vor Ort in den einzelnen Kommunen relativ große Unter-

schiede auf. Die meisten Kommunen beschränken ihr Instrumentarium und nur wenige nutzen 

das ganze Spektrum der Baulandbereitstellung. In einem Baulandbeschluss muss sich die Kom-

mune nicht auf einen Weg der Baulandbereitstellung beschränken, sondern kann eine für sie 

erforderliche Mischung wählen. Die Vor- und Nachteile dieser Optionen sowie die Auswahl des 

Instrumentariums muss aber im Einzelfall jede Kommune für sich abwägen. Häufiges Instrument 

ist der kommunale Zwischenerwerb, daneben werden auch städtebauliche Verträge und die Bau-

landumlegung (freiwillig oder amtlich) eingesetzt (vgl. Abbildung 10). 

  

                                            
10
 Forum Baulandmanagement (Hrsg.) 2019: Der kommunale Zwischenerwerb als Weg des Baulandmanagements. S. 11 

Zwischenerwerb

Flächenerwerb Wertschöpfung Verkaufspreis
Grundstücks-

vergabe

Bidnung der 

Eigentümer
Finanzierung
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Abbildung 10: Instrumentarium im Rahmen kommunaler Baulandbeschlüsse und -strategien11 

 

Das Instrumentarium ist größtenteils auf die Zielsetzungen der Baulandbeschlüsse abgestimmt 

(vgl. Abbildung 11). Auch bei gleichen bzw. gleichgerichteten Zielen gibt es immer unterschiedli-

che Wege der Zielerreichung, so dass allein anhand der Zielsetzungen nicht das entsprechende 

Instrumentarium bestimmt werden kann. Für welche dieser Instrumente sich eine Kommune ent-

scheidet, wird von den spezifischen Rahmenbedingungen vor Ort, wie z. B. Innovationsbereit-

schaft oder auch den räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erheblich mitbestimmt. 

Abbildung 11: Wesentliche Zielsetzungen kommunaler Baulandbeschlüsse und -strategien12 

 

Einen wichtigen Stellenwert innerhalb des Baulandmanagements nimmt die Beteiligung der 

Grundstückseigentümer und Investoren an den Kosten der Baulandbereitstellung ein. Die Zielset-

zungen der Entlastung der kommunalen Haushalte und die Kostenbeteiligung nehmen dabei 

ebenfalls einen wichtigen Platz ein.  

Zur Umsetzung dieses Ziels gibt es verschiedene Instrumente (vgl. Tabelle 5 und Abbildung 12), 

u. a.: 

• Kommunaler Zwischenerwerb, 

• amtliche oder freiwillige Baulandumlegung13 und 

• städtebauliche Verträge i. S. d. § 11 BauGB. 

                                            
11 Quelle: Evaluierung von kommunalen Baulandbeschlüssen und -strategien, Institut für Bodenmanagement (Bearbeiter), 

hrsg. vom Forum Baulandmanagement), Dortmund 2009. 
12 Quelle: Evaluierung von kommunalen Baulandbeschlüssen und -strategien, Institut für Bodenmanagement (Bearbeiter), 

hrsg. vom Forum Baulandmanagement), Dortmund 2009. 
13 Bei freiwilligen Baulandumlegungen spielen i. d. R. städtebauliche Verträge i. S. d. § 11 BauGB eine bedeutende Rolle. 
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Abbildung 12: Refinanzierung der Baulandbereitstellung 14 

 

Insbesondere beim kommunalen Zwischenerwerb können die Kosten für die Baulandbereitstel-

lung erleichtert refinanziert und an den Enderwerber weitergegeben werden. Der Vorteil liegt in 

der Entlastung des Haushalts, den hohen Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinde (wo wird ge-

baut und wer erhält Baugrundstücke, dies entscheidet die Gemeinde allein) sowie vor allem dem 

beschleunigten Verfahren (Bebauungspläne können schneller umgesetzt werden, wenn die Ge-

meinde Eigentümer ist).  

In städtebaulichen Verträgen wird die Beteiligung der Eigentümer bzw. Investoren an den pla-

nungsbedingten Kosten sowie den infrastrukturellen Folgekosten geregelt, die durch die Bereit-

stellung von Wohnbauland entstehen. Einzelheiten hinsichtlich der Vertragsinhalte sollten im Bau-

landbeschluss jedoch nicht geregelt werden; sie sind nicht erforderlich und bringen keine Vortei-

le, sondern schränken die spätere Vertragsausgestaltung unnötig ein.  

Bei diesem Typ der Baulandbereitstellung gibt es keine grundsätzlichen rechtlichen Bedenken; es 

sind jedoch die gesetzlichen Regelungen (z. B. Kausalität, Koppelungsverbot) zu beachten. Es 

muss ein strenger Kausalitätszusammenhang bezüglich der Folgekosten gegeben sein und die 

vertraglich übernommenen Verpflichtungen müssen gesichert werden. Dies kann in der Praxis 

nicht gänzlich gesichert werden, da ein Investor z. B. auch insolvent werden kann oder nicht alle 

Folgekosten, wie z. B. ein notwendiger, zusätzlicher Kindergarten, im Vorfeld miteinkalkuliert 

werden könnten. Folglich würde die Gemeinde auf diesen Kosten „sitzen bleiben“. 

Ein weiteres Problem kann sich durch die Eigentümerstruktur ergeben. Städtebauliche Verträge 

sollten erst dann abgeschlossen werden, wenn die Eigentumsverhältnisse geklärt sind. Es kommt 

in der Praxis durchaus vor, dass ein oder mehrere Eigentümer nicht vertragsbereit sind. So kann 

die Planung blockiert werden. Kommt es dennoch zur Festsetzung des Bauleitplans, so werden 

der oder die Blockierer ungerechtfertigt begünstigt und behindern möglicherweise auch noch die 

Erschließungsmaßnahmen. Somit kann es zu Ungleichbehandlungen der Eigentümer kommen, die 

mangelnde Kooperationsbereitschaft belohnt. 

Auch Regelungen hinsichtlich der Höhe der Kostenbeteiligung (beispielsweise festgelegt als Pro-

zentsatz von der planungsbedingten Bodenwertsteigerung) als Mindest- oder Höchstgrenze sind 

                                            
14 Quelle: Egbert Dransfeld: Wirtschaftliche Baulandbereitstellung – städtebauliche Kalkulation –, Bonn, Mai 2003, S. 23. 
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nicht sinnvoll. Dies gilt auch für die Forderung von Landabtretungen zum ermäßigten Verkehrs-

wert als Bedingung für eine Bauleitplanung. In diesem Zusammenhang bestehen rechtliche Unsi-

cherheiten. Zudem erscheint eine solche Festsetzung im Baulandbeschluss nicht notwendig. 

Die Anwendung städtebaulicher Verträge setzt im Übrigen immer voraus, dass überhaupt private 

Bauträger / Entwickler vorhanden sind, d. h. willig sind, zu investieren und diese über die not-

wendigen Grundstücke verfügen. Die Gemeinde ist insofern immer auf Dritte angewiesen, wenn 

Bauland bereitgestellt werden soll. Eine direkte, aktive kommunale Baulandbereitstellungspolitik 

ist das nicht. 

Die Gemeinde nimmt insbesondere dann eine aktive Rolle in der Bodenpolitik ein (= aktive Bo-

denpolitik), wenn sie das „Heft des Handelns“ in der Hand hält. Der kommunale Zwischenerwerb 

eröffnet der Gemeinde unmittelbare Einflussmöglichkeiten auf die Planrealisierung und die Be-

bauung. Sie übernimmt eine aktive Rolle bei der Erfüllung städtebaulicher Ziele und hat Ein-

griffsmöglichkeiten bei ungewünschten Entwicklungen. Ausweichflächen für Alternativplanungen 

in ausreichender Menge eröffnen „Druckmittel“ gegenüber Eigentümern und Investoren. Insge-

samt ermöglicht die aktive Bodenpolitik der Gemeinde, zu gestalten und eine vorausschauende 

Baulandentwicklung zu betreiben, anstatt nur reaktives Verhalten zu zeigen, wenn ein Investor 

mit einem Vorhaben an die Gemeinde herantritt. 

In Niederkrüchten besteht insbesondere die Notwendigkeit einer besseren Steuerung durch die 

Gemeinde bei der Baulandbereitstellung. Das Instrument, das hierzu beitragen kann, ist insbe-

sondere der kommunale Zwischenerwerb. 

 

6 REGELUNGSTIEFE 

Hinsichtlich der erforderlichen Regelungstiefe, d. h. hinsichtlich der einzelnen Festsetzungen in 

Baulandbeschlüssen lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Es gibt diesbezüglich 

sehr große Unterschiede bei den einzelnen Kommunen. Sie ist nicht zuletzt auch abhängig vom 

gewählten Instrumentarium.  

Eine geringe Regelungstiefe hat den Vorteil, dass die Durchführung des Baulandbeschlusses fle-

xibel gehandhabt werden kann. Es ist allerdings fraglich, ob die angestrebten Zielsetzungen mit 

einer geringen Anzahl von Regelungen überhaupt erreicht werden können. Auch die Durchset-

zung eines solchen Beschlusses ist fraglich. Wenn in einem Beschluss praktisch nichts geregelt 

wird, dann stellt sich auch die Frage, ob und wozu eine Kommune überhaupt einen Baulandbe-

schluss braucht. 

Eine hohe Regelungstiefe wird dem Gleichbehandlungsgrundsatz eher gerecht, da die Vorge-

hensweise relativ strikt festgelegt wird und das Baulandmanagement nicht zu einer Vielzahl von 

Einzelentscheidungen wird. Eine hohe Regelungstiefe führt aber auch zu einer geringeren Flexibi-

lität bei der Vorgehensweise; je mehr Einzelheiten geregelt werden, desto geringer ist der Hand-

lungsspielraum im Einzelfall. Dies führt letztlich dazu, dass eine Reihe von Ausnahmeregelungen 

getroffen werden müssen oder zumindest die Möglichkeit bestehen muss, dass in bestimmten 

Fällen z. B. der Gemeinderat Abweichungen von den Inhalten des Baulandbeschlusses zulässt. 

Regelungen, die beispielsweise die Festsetzung der An- oder Verkaufspreise von Grundstücken 

festlegen, sind im Allgemeinen nicht empfehlenswert, da der Beschluss dann regelmäßig aktuali-

siert und an die Gegebenheiten des Bodenmarktes angepasst werden muss. 
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Die erforderliche Regelungsdichte hängt vom Einzelfall ab, nicht zuletzt auch von dem eingesetz-

ten Instrumentarium. Wird das Baulandmanagement beispielsweise mit dem Instrument der amt-

lichen Umlegung betrieben, ist keine hohe Regelungsdichte erforderlich. Beim Einsatz städtebau-

licher Verträge sind dagegen mehr Einzelheiten erforderlich. Empfehlenswert erscheint insgesamt 

eine an das Instrumentarium angepasste, aber weder zu geringe noch eine zu große Regelungs-

dichte des Baulandbeschlusses.  

Je geringer die inhaltliche Tiefe ist, desto mehr Gestaltungsspielraum gibt es bei der Umsetzung 

des Beschlusses, aber desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung und der 

Erreichung der Zielsetzungen aufgrund mangelnder Vorgaben. Bei solchen Grundsatzbeschlüssen 

mit geringer inhaltlicher Tiefe sind daher i. d. R. weitere Beschlüsse erforderlich, die Detailrege-

lungen treffen. 

Je größer die inhaltliche Tiefe und je höher der Festsetzungsgrad, desto geringer kann der Ge-

staltungsspielraum bei der Umsetzung sein. Ausnahmeregelungen von den Festsetzungen sind 

erforderlich, um die Umsetzbarkeit durch Anpassung an den Einzelfall zu ermöglichen. Zu viele 

Ausnahmeregelungen behindern dagegen die Umsetzung im Rahmen der Zielsetzungen des Be-

schlusses.  

Ein Beispiel für eine zu hohe Festsetzungstiefe ist die Festlegung des Ankaufspreises für Grund-

stücke durch die Kommune im Baulandbeschluss. Dies führt zwar einerseits zu einer Gleichbe-

rechtigung der Grundstückseigentümer und beugt Spekulationen vor, auf der anderen Seite kann 

der mangelnde Verhandlungsspielraum aber auch die Durchführung des Beschlusses verhindern, 

wenn ein mangelndes Interesse seitens der Eigentümer damit verbunden ist. Zudem muss der 

Beschluss regelmäßig an die Gegebenheiten des Bodenmarktes angepasst werden. 

 

7 TYPISIERUNG 

Die Größe und Lage einer Gemeinde lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die Art des Bau-

landbeschlusses zu. Es gibt demnach beispielsweise nicht den Typ von Baulandbeschluss für eine 
mittelgroße Gemeinde im Ballungsrandgebiet. Die Beschlüsse sind von den Rahmenbedingungen 

vor Ort abhängig. Diese müssen im Einzelfall vor Ort analysiert werden.  

Die Intentionen, die hinter den Baulandbeschlüssen stehen, sind unterschiedlich. Die ausgewerte-

ten Baulandbeschlüsse weisen daher inhaltlich eine große Spannbreite auf. Zwar legen alle Be-

schlüsse das Instrumentarium ihres Baulandmanagements fest, darüber hinaus sind die Inhalte 

jedoch sehr unterschiedlich. Die Unterschiede sind bereits aus dem Umfang der Baulandbeschlüs-

se ersichtlich. Es gibt sehr kurze Beschlüsse, die in wenigen Sätzen die Grundsätze ihres Bau-

landmanagements bestimmen, während andere Beschlüsse eingehend die städtische Problematik 

des Boden- und Wohnungsmarktes erläutern und die Notwendigkeiten und Zielsetzungen darstel-

len, die sich hieraus ergeben. Auch gesamtstädtische Konzepte bzw. Entwicklungsplanungen mit 

konkreten räumlichen Bezügen und Planungen werden in einigen Baulandbeschlüssen einbezo-

gen.Eine Bewertung der Baulandbeschlüsse ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangsvo-

raussetzungen der einzelnen Kommunen und der unterschiedlichen Intentionen, die mit einem 

solchen Beschluss verbunden sind, kaum möglich. Allgemein vorbildhafte Baulandbeschlüsse, die 

für jede Kommune geeignet sind, gibt es daher auch nicht. Die Baulandbeschlüsse müssen an die 

speziellen Zielsetzungen und die besonderen Ausgangsbedingungen jeder Kommune angepasst 

sein. Festzustellen ist, dass im Allgemeinen ein ausgewogenes Verhältnis der inhaltlichen Festset-

zungen vorhanden sein sollte.  
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8 Städtebauliche Residual–Kalkulation 

Beim Kalkulationsverfahren wird der Wert für Ankaufsflächen aus dem Wert für fertiges, erschlie-

ßungsbeitragsfreies Bauland nach den im Baulandentwicklungsprozess entstehenden Kosten er-

rechnet. 

Das Kalkulationsverfahren (oder auch Kostenverfahren) wird angewendet, um den wirtschaftlich 

noch tragfähigen Wert aus dem vollen Baulandwert abzuleiten. Von dem gegebenen vollen Bau-

landwert werden die Kosten für Erschließungsmaßnahmen, Wartezeit, öffentliche Flächen, usw. 

abgezogen. Auf diese Weise wird der Wert für Ankaufsflächen in Abhängigkeit von den Erschlie-

ßungskosten und der Wartezeit auf der Kostenbasis errechnet.  

Der Erwerber muss nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren, welchen Wert sein Eigen-

tum haben wird, wenn volles Baurecht besteht. Von diesem Wert muss er sämtliche Kosten ab-

ziehen, die noch auf ihn zukommen werden. Dies ist auch unabhängig davon zu sehen, ob die 

Gemeinde oder ein Dritter (z.B. Bauträger) die Grundstücke des Plangebietes erwirbt. 

Bei der Berechnung ist von dem Bodenwert auszugehen, den ein voll erschlossenes Grundstück 

nach seiner Fertigstellung haben wird. Von diesem Veräußerungspreis werden die gesamten Kos-

ten der Baureifmachung abgezogen. Der Restbetrag, das Residuum, kann für den Grunderwerb 

verwendet werden.  

Tabelle 6: Grundprinzip des residualen Kalkulationsverfahrens 

 

Erklärungen: 

• NBL = Nettobauland 

• BBL = Bruttobauland 

• ImmoWertV = Immobilienwertermittlungsverordnung 

Die Erschließungskosten für Straßen, Wege und Plätze sowie für die Entwässerung (Schmutz- 

und Regenwasser) (ggf. Kosten für Altlastensanierung Entsiegelung, Abbruch, alte Leitungen) 

Residuale Kalkulation

Ausgangsbodenwert (voll erschlossen): x,y,z €/m² NBL

./. Erschließungskosten (Straßen/Entwässerung): x,y,z €/m² NBL

./. Kosten für Ausgleichsmaßnahmen: x,y,z €/m² NBL

./. Kosten für soziale Infrastruktureinrichtungen (Spielplätze/Kindergarten): x,y,z €/m² NBL

./. Kosten für ggf. besondere Maßnahmen: x,y,z €/m² NBL

(z. B Altlastenbeseitigung, Abbruch, Entsiegelung, Verlegung von Leitungen)

Zwischenwert Nr. 1 nach Abzug aller Kosten: x,y,z €/m² NBL

./. Flächenabzug ("f") in % vom Zwischenwert Nr. 1: x,y,z €/m² NBL* f(%)

(Straßen, Grünflächen, Gemeinbedarfseinrichtungen)

Zwischenwert Nr. 2 nach Flächenabzug ("f"): x,y,z €/m² BBL

Diskontierung des Zwischenwertes Nr. 2

(Wartezeit, Zinssatz; Risiko: Barwertfaktor gem. Anlage 2 der ImmoWertV)

Zwischenwert Nr. 3: x,y,z €/m² BBL

./. Grunderwerbsnebenkosten: 10% vom Zwischenwert Nr. 3 x,y,z €/m² BBL* 10%

(Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Gebühren, Eintragung Grundbuch)

= Ergebnis: "Restwert" (wirtschaftlich tragfähiger Ankaufspreis) x,y,z €/m² BBL
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sind aus Erfahrungswerten geschätzte Beträge. Sie sind im Einzelfall als Werte in €/m² bekannt 

und können von dem erschließungsbeitragsfreien Bodenwert abgezogen werden. Dies gilt auch 

für von der Gemeinde beanspruchte Folgekosten, soziale Infrastruktur oder weitere Kosten, z.B. 

für die Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen i. S. d. § 1a BauGB. 

Die Erschließungs- und Aufbereitungskosten werden zudem i.d.R. bereits vom Ausgangswert 

abgezogen und so nur in diskontierter Form berücksichtigt, da sie erst zum Ende der Wartezeit 

anfallen. Sollten einzelne Kostenpositionen direkt nach Erwerb, also am Anfang statt am Ende der 

Wartezeit anfallen, dürfen diese erst nach der Diskontierung im Rechenmodell berücksichtigt 

werden. 

Abschläge für die öffentlichen Bedarfsflächen („f“) sind i.d.R. als Prozentsätze zu schätzen. In der 

Rechnung beziehen sich die Prozentsätze „von oben herunter“ jeweils auf die bekannten, höhe-

ren Bodenwerte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abschläge den Bodenwert jeweils zu dem 

Zeitpunkt verringern, an dem die Kosten anfallen. Die Abschläge sind darum von den jeweils er-

reichten Grundstückswerten abzuziehen. 

Ermittlung des Ausgangsbodenwertes  

In den meisten Fällen können die Ausgangswerte aus Bodenrichtwerten (i. d. R erschließungsbei-

tragsfrei) abgeleitet werden. Bodenrichtwerte sind dann geeignet, wenn sie hinreichend mit den 

Grundstücksmerkmalen der Ankaufsflächen übereinstimmen. In einzelnen Fällen können neben 

den Bodenrichtwerten auch Vergleichspreise aus tatsächlichen Transaktionen genommen werden. 

Erschließungskosten/Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 

Im Rahmen der baulichen Nutzung bzw. Umnutzung der Flächen werden Erschließungsmaßnah-

men erforderlich, deren Kosten vom Käufer zu tragen sind. Diese Maßnahmen beziehen sich auf 

die innere Erschließung (Neubau oder Verbesserung des Bestandes, auch bezogen auf Ver- und 

Entsorgungsmaßnahmen und Kanalisation). Neben den Straßen und Ver- und Entsorgungsleitun-

gen gehören auch die Kosten für die Herstellung sonstiger öffentlicher Bedarfsflächen (Grünflä-

chen, Ausgleichsflächen) zu den Kosten der Baureifmachung. 

Über diese Kosten liegen sehr häufig keine konkreten Angaben vor, so dass eine Schätzung er-

forderlich ist (örtliche Erfahrungswerte).  

In den Fällen, in denen konkrete Kostenangaben vorhanden sind, werden diese zur Ermittlung 

des Ankaufspreises genutzt. 

Aufbereitungskosten 

Unter den Aufbereitungskosten sind diejenigen Kosten zu verstehen, die – mit Ausnahme der 

Erschließungskosten – u. U. zur Baureifmachung einer Fläche erforderlich sind. Dazu zählen z.B. 

mögliche Abrisskosten für alte Gebäude, Entsiegelungskosten auf den Flächen, die zwar nicht 

bebaut, aber befestigt waren, sowie Kosten für den Rückbau obsoleter Kanäle, Leitungen oder 

anderer ortsgebundener Medien. Bei den Außenbereichsentwicklungen auf der „grünen Wiese“ 

fallen diese Kostenpositionen i. d. R. aber nicht an. 

Soziale Infrastruktur  

In bestimmten Fällen kann der Bau von sozialen Infrastruktureinrichtungen (Spielplätze und Kin-

dergarten) notwendig werden und zwar dann, wenn die neuen Wohneinheiten, die auf den be-
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planten Ankaufflächen entstehen sollen, einen entsprechenden Bedarf auslösen. Dieser muss 

aber eindeutig kausal zum geplanten Wohngebiet sein. Ein Bedarf aus benachbarten Wohngebie-

ten darf hierbei nicht eingerechnet werden. 

Nach Abzug aller Kosten ergibt sich der Wert noch ohne Abzug aller öffentlichen Flächen. (Zwi-

schenwert Nr. 1 in Tabelle 6). 

Öffentliche Bedarfsflächen 

Der Anteil öffentlicher Bedarfsflächen ist abhängig vom Zustand und der künftigen Nutzbarkeit 

der Fläche. Bei noch nicht erschlossenen Flächen sind i.d.R. Flächenabzüge für Straßen- und 

Grünflächen, ggf. auch für soziale Infrastruktureinrichtungen (Gemeinbedarfsflächen) erforder-

lich. Die Höhe der Abzüge ist je nach Lage im Einzelfall zu schätzen; dies ergibt sich in der Regel 

aus der Flächenbilanz eines städtebaulichen Entwurfes. Diese nicht bebaubaren Flächenanteile 

für öffentliche Straßen- und Grünflächen, etc. werden als Flächenabzug („f“) in % der Bruttobau-

fläche festgelegt. Es ergibt sich sodann in der Rückrechnung der Zwischenwert Nr. 2 (vgl. Tab. 

6). 

Diskontierung 

a) Wartezeit 

Die beplanten Flächen sind nicht sofort bebaubar oder zumindest nicht sofort nutzbar. Es müssen 

Wartezeiten für die Aufbereitung, Erschließung und Vermarktung und auch Wartezeiten für die 

Schaffung von Baurecht berücksichtigt werden. Das Kapital, das für den Grundstückserwerb aus-

gegeben werden muss, ist über den Zeitraum, der zwischen der Entrichtung des Kaufpreises und 

dem Vorhandensein des vollen Grundstückswertes liegt, abzuzinsen. Je länger die Wartezeit bis 

zur Baureife ist, desto größer ist die Wertminderung des Grundstücks. 

b) Risiko 

Je nach Dauer der Wartezeit, den planungsrechtlichen Unsicherheiten, der ggf. vorhandenen 

Altlastensituation und anderen Umständen ist das Risiko der Investition für den Erwerber zu be-

rücksichtigen. Dieses Risiko wird als Aufschlag auf die Wartezeit erfasst. 

c) Zinssatz 

Für die Verzinsung kann grundsätzlich entweder der Liegenschaftszinssatz oder der Kapital-

marktzinssatz angesetzt werden. Bei beplanten Flächen wird oft von einem Entwicklungszinssatz 

ausgegangen, der den Marktbedingungen unterliegt. Er liegt in der Regel zwischen dem Liegen-

schaftszinssatz und dem Kapitalmarktzinssatz. 

Nach der Diskontierung des Zwischenwertes Nr. 2 ergibt sich der Zwischenwert Nr. 3 (vgl. Tab. 

6). 

 

Verfahrenskosten 

Verfahrenskosten sind vom Erwerber/Entwickler zusätzlich zum Kaufpreis der Flächen zu entrich-

ten und stellen daher einen Kostenfaktor dar. Hierunter fallen insbesondere Vermessungs-, 
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Notar- und Grundbuchkosten. Zusätzlich fällt die Grunderwerbsteuer an. Dafür werden Verfah-

renskosten derzeit in Höhe von etwa 10 % des Bodenwertes berücksichtigt. 

Ergebnis (Restwert) 

Das Ergebnis stellt den nach dem Kalkulationsverfahren – wirtschaftlich gesehen - tragfähigen 

Ankaufspreis dar. 

 

9 Weiterführende Literatur zum Thema Baulandbeschlüsse 
und Baulandmanagement 

Dransfeld, Egbert: Wirtschaftliche Baulandbereitstellung – Städtebauliche Kalkulation, erschienen 

im Verlag Deutsches Volksheimstättenwerk GmbH, Bonn 2003 

Dransfeld, Egbert: Baulandmanagement und kommunale Grundsatzbeschlüsse, erschienen in der 

„Flächenmanagement und Bodenordnung“ Heft 2/2002, S. 98 - 105  

Forum Baulandmanagement (Hrsg.): Bausteine zum Baulandbeschluss, bearbeitet vom Institut 

für Bodenmanagement, frei herunterladbar unter  

http://www.forum-bauland.nrw.de/publikationen/ergebnisse_6.html  

Forum Baulandmanagement (Hrsg.): Evaluierung von kommunalen Baulandbeschlüssen und -

strategien, bearbeitet vom Institut für Bodenmanagement, frei herunterladbar unter 

http://www.forum-bauland.nrw.de/publikationen/evaluierung_baubeschluesse.html  

Forum Baulandmanagement (Hrsg.): Der kommunale Zwischenerwerb als Weg des Baulandma-

nagements – Arbeitshilfe, bearbeitet vom Institut für Bodenmanagement, frei herunterladbar 

unter https://www.forum-bauland.nrw/wp-content/uploads/Zwischenerwerb_Zweitauflage.pdf 

Forum Baulandmanagement (Hrsg.): Kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik – Wohnbau-

landstrategien und Baulandbeschlüsse auf dem Prüfstand, bearbeitet vom Institut für Bodenma-

nagement, frei herunterladbar unter 

http://www.forum-baulandmanagement.nrw.de/publikationen/kobolipo.html  

Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (gif): Ermittlung des Marktwerts (Ver-

kehrswerts) von werdendem Bauland, Stand Oktober 2008 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 24.01.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 20 01 
 

Vorlagen-Nr.  1399-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2020  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 

 

Sachverhalt: 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 die Vierte Satzung zur Änderung der Haupt-

satzung erlassen und in § 3 a der Hauptsatzung die Bestellung einer/eines Behindertenbeauf-

tragten beschlossen. 

 

Die Aufgaben der/des Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken sich auf 

alle Bereiche der Gemeinde. 

 

Der/Die Behindertenbeauftragte nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 

 

- Ansprechperson, Beratung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit Behinde-

rung auf Gemeindeebene 

- Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, der Beschäftigten der Gemeinde Nieder-

krüchten sowie der politischen Vertreter für Probleme, mit denen sich Menschen mit Behin-

derung konfrontiert sehen 

- Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Beschäftigten und der Politik bei der Umsetzung 

und Einhaltung der Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) 

- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Nieder-

krüchten bei der Ausführung des BGG NRW im konkreten Verwaltungsverfahren unter Ein-

beziehung der Schwerbehindertenvertretung der Gemeinde Niederkrüchten  
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Die Aufzählung ist zunächst nicht abschließend und kann gemeinsam durch die Behinderten-

beauftragte/den Behindertenbeauftragten und den Bürgermeister weiterentwickelt werden. Im 

Einzelfall kann sich der Aufgabeninhalt verändern. 

 

Bürgermeister Wassong hat im Vorfeld einer möglichen Bestellung eines Behindertenbeauftrag-

ten mit Herrn Frank Lamp, Hauptstraße 168, 41372 Niederkrüchten, Gespräche über Aufgaben 

und Befugnisse des Behindertenbeauftragten geführt. Im Falle einer Bestellung wäre Herr 

Frank Lamp bereit, die Aufgaben eines Behindertenbeauftragten wahrzunehmen. 

 

Als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen wird Herr Lamp als Behin-

dertenbeauftragter zukünftig an jedem 1. Mittwoch im Monat Sprechstunden im Rathaus durch-

führen.  

 

Für die Tätigkeiten als Behindertenbeauftragter erhält Herr Lamp eine vom Rat festzusetzende 

Aufwandsentschädigung. Die Behindertenbeauftragte der Gemeinde Schwalmtal erhält eine 

jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,00 EUR zuzüglich einer Sachmittelpauscha-

le in Höhe von 360,00 EUR. Die Verwaltung hält eine jährliche Aufwandsentschädigung für 

Herrn Lamp in Höhe von 750,00 EUR für angemessen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Herr Frank Lamp wird mit Wirkung vom 1. April 2020 zum ehrenamtlichen Behindertenbeauf-

tragten der Gemeinde Niederkrüchten gemäß den Vorgaben des Behindertengleichstellungsge-

setzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten bestellt. Herr 

Lamp erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 750,00 EUR. 

 
 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro wird noch festgesetzt 

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 02.03.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 41 36 09 
 

Vorlagen-Nr.  1433-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2020  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 

 

Sachverhalt: 

Aufgrund des im Jahr 2019 sehr erfolgreich verlaufenen Sommerfreizeitangebots ist vorgese-

hen, in der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 erneut eine ähnliche Veranstal-

tung durchzuführen. Herr Klaus Amberg, Mittelstraße 83, 41372 Niederkrüchten, wird als ver-

antwortlicher Veranstalter fungieren und gemeinsam mit anderen Akteuren das gastronomische 

Angebot sicherstellen. Wie im Vorjahr würde ein ortsansässiges Unternehmen in Zusammenar-

beit mit dem Bauhof der Gemeinde Niederkrüchten einen Sandplatz herrichten. Frau Anna Sha-

ra Luckow wird hier adäquates Fitnesstraining und Bewegungstherapie anbieten. Im Übrigen 

steht der Sandplatz den ortsansässigen Sportvereinen und Jugendfreizeiteinrichtungen wie ge-

wohnt zur Verfügung.  

 

Zum Schutz vor möglichen Lärmbelästigungen gelten folgende Veranstaltungszeiten:  

 

Montag: Ruhetag 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Freitag und Samstag: 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

Sonntag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 

Die Kosten der Veranstaltung „Lütterbeach“ 2020 werden überwiegend durch Werbeeinnahmen 

und Sponsoring finanziert.  
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Beschlussvorschlag: 

In der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 wird wie im Sachverhalt dargestellt 

das Sommerfreizeitangebot „Lütterbeach“ 2020 durchgeführt. Die Gemeinde wird bei Bedarf die 

erforderliche organisatorische Unterstützung leisten.  

 
 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 03.03.2020 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 10 60 
 

Vorlagen-Nr.  1437-2014/2020 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2020  

 

 

Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) 

 

Sachverhalt: 

 

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses soll die Thematik Entwicklungsgesellschaft 

„Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE) als fester Tagesordnungspunkt in die Sitzungen 

des Haupt- und Finanzausschusses aufgenommen werden.  

 

Die Verwaltung wird in der Sitzung über den aktuellen Stand mündlich berichten 

 
 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 03.03.2020 
Der Bürgermeister 
Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste 
Aktenzeichen: 50 62 03 
 

Vorlagen-Nr.  1435-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Schippers 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2020  

 

 

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

 

Sachverhalt: 

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses soll die Thematik „Unterbringung und Be-

treuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ als fester Tagesordnungspunkt in die Sitzungen 

des Haupt- und Finanzausschusses aufgenommen werden. 

 

Die Verwaltung wird in der Sitzung über den aktuellen Stand mündlich berichten. 

 
 

 

 

In Vertretung 

 

gez. Schippers 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 
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